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 Gut ist nur der Name: Die „Bürgerversicherung“

Gut ist nur der Name: Die „Bürgerversicherung“

Unter der Überschrift „Bürgerversicherung“ streben SPD, Grüne, Linke und Deutscher 
Gewerkschaftsbund (DGB) eine Neuordnung des deutschen Gesundheitswesens an. Zur 
zukünftigen Finanzierung des Gesundheitswesens sollen der in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) pflichtversicherte Personenkreis ausgeweitet und – direkt oder 
indirekt – zusätzliche Einkommensarten in die Beitragspflicht einbezogen werden. Die 
Befürworter der Bürgerversicherung verfolgen dabei, trotz erheblicher Unterschiede im 
Detail, ein gemeinsames Ziel: die Abschaffung der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
in ihrer heutigen Form. 

Ein Überblick:

 › In die Bürgerversicherung sollen alle beihilfeberechtigten Beamten und Pensionäre, 
Selbständige und Angestellte einbezogen werden.

 › Nach den Vorstellungen der Grünen, Linken und des DGB sind Krankenversiche-
rungsbeiträge nicht nur auf Löhne und Gehälter, sondern auch auf Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung zu zahlen. 

 › Die SPD fordert den Einbezug weiterer Einkommensarten auf indirektem Weg. Statt 
zusätzliche Beiträge auf Zinseinkünfte zu erheben, soll eine dynamisierte und damit 
stärkere Steuerfinanzierung das Modell der Bürgerversicherung prägen.

 › In der Bürgerversicherung sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber belastet werden. 
Das geschieht über eine erheblich erhöhte oder vollständig abgeschaffte Beitrags-
bemessungsgrenze.

 › Verknüpft wird die Bürgerversicherung auch mit Leistungs- und Qualitätsfragen. 
Mit Hilfe der Bürgerversicherung ließen sich – so die Behauptung –  die so ge-
nannte Zwei-Klassen-Medizin beseitigen, alle medizinisch notwendigen Leistungen 
bereitstellen und die Qualität der medizinischen Versorgung steigern.

Alle Modelle der Bürgerversicherung nehmen für sich in Anspruch, mehr Solidarität, 
Qualität, Nachhaltigkeit und Wettbewerb in der Krankenversicherung zu schaffen. 
Gleichzeitig wird in Aussicht gestellt, dass die Beitragssätze sinken. So soll den Schwä-
chen der umlagefinanzierten GKV begegnet werden. Tatsächlich löst die Bürgerversiche-
rung aber keines der Probleme im Gesundheitswesen. Im Gegenteil, der Problemdruck 
würde steigen und gewohnte Standards und Qualitäten der Gesundheitsversorgung 
wären bedroht. Dazu im Einzelnen:
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1.  Die Bürgerversicherung ist eine Einheitsversicherung.  
Sie schafft Wettbewerb und Wahlfreiheiten ab. 

Der Begriff „Bürgerversicherung“ deutet auf bürgerliche Freiheiten, Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortlichkeit hin. Das klingt zunächst einmal gut, entspricht aber nicht 
der Realität. Denn unter dem schönen Namen „Bürgerversicherung“ geht es um das 
Gegenteil: Mit der ausnahmslosen Zwangsmitgliedschaft aller Bürgerinnen und Bürger 
in der GKV, der Überführung der PKV in das Regelwerk der GKV und dem standardisier-
ten Leistungskatalog für alle entsteht eine Einheitsversicherung, die Wettbewerb und 
Vielfalt abschafft und vollends dem staatlichen Einfluss unterliegt. 

In einer freiheitlichen und pluralen Gesellschaft müssen Wettbewerb und Vielfalt aber 
Vorrang gegenüber Einheitslösungen haben. Wer eine Gesellschaft einer einheitlichen 
Norm unterwerfen und eine funktionierende privatwirtschaftliche Krankenversiche-
rung als Alternative zum quasi-staatlichen Versicherungsschutz abschaffen will, der 
ist begründungspflichtig, weil er Bürgerfreiheiten und freiwillige private Lösungen 
beschneiden oder aufgeben will. 

Die Existenz der Privaten Krankenversicherung ist Ausdruck von Wahlfreiheit und 
Wettbewerb. In Deutschland haben sich fast 9 Millionen Versicherte aktiv und eigen-
verantwortlich für einen Schutz in der PKV entschieden. Sie haben das auch deshalb 
getan, weil sich im Wettbewerb zwischen den Versicherungssystemen in der PKV eine 
ausgesprochen große Tarifvielfalt entwickelt hat. Diese Vielfalt ermöglicht – anders als 
der standardisierte Leistungskatalog in einer gesetzlichen Bürgerversicherung – den 
Abschluss eines individuellen, maßgeschneiderten Versicherungsschutzes. Die Dualität 
aus Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung steht deshalb für Wahlfreiheit sowie 
Vielfalt dank Beitrags-, Service- und Leistungswettbewerb. 

2.  Die Bürgerversicherung weitet die Umlagefinanzierung aus. 
Sie verschärft damit das Demografieproblem.

Die Befürworter der Bürgerversicherung betrachten die Umlagefinanzierung als Stärke 
[u.a. Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 12]. Es ist ihnen deshalb ein Anliegen, in der 
Krankenversicherung das Prinzip der 
Umlage für heute etwa 89 Prozent der 
Versicherten auf 100 Prozent auszuweiten 
und jede Alternative zu verhindern. Das 
verschärft aber – zu Lasten der zukünf-
tigen Generationen – das schon heute 
existierende Demografieproblem. 

In der Umlagefinanzierung werden die 
Beiträge der jüngeren Versicherten sofort 
für die höheren Krankheitskosten der 
Älteren ausgegeben. Diese Umlage funk-
tioniert nur, solange sich der Altersaufbau 
der Bevölkerung relativ ausgewogen ent-
wickelt. Doch infolge des demografischen 
Wandels entsteht ein Problem: 

Im Jahr 2000 lag der Anteil der über 
65jährigen an der Gesamtbevölkerung bei 
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Der Begriff „Bürger-
versicherung“ deutet 
auf bürgerliche 
Freiheit, Selbst-
bestimmung und 
Eigenverantwortung 
hin. Das Gegenteil ist 
der Fall.

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
Veränderung von 2000 bis 2050 in Prozent
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rund 16,5 Prozent. Auf die Personengruppe der über 65jährigen entfielen gleichzeitig 
knapp 50 Prozent der Leistungsausgaben der umlagefinanzierten GKV. Bis 2050 wird 
sich der Anteil der über 65jährigen mehr als verdoppeln [Beske (2007), S. 22]. Die Kosten 
werden dementsprechend steigen. Das Umlageverfahren kann diese Ausgabendyna-
mik alleine nicht mehr schultern. Es erreicht die Grenzen seiner Belastbarkeit. Wenn 
Gesundheit auch noch in 10, 20 und 40 Jahren bezahlbar bleiben soll, führt kein Weg an 
mehr Vorsorge für die mit dem Alter steigenden Gesundheitsausgaben vorbei. Das geht 
nur mit mehr Kapitaldeckung im Versicherungssystem.

Die Bürgerversicherung will gegen jegliche Vernunft und Einsicht in die bevorstehende 
Überalterung der deutschen Bevölkerung den entgegengesetzten Weg gehen: Durch die 
Abschaffung der kapitalgedeckten Privaten Krankenversicherung soll die Finanzierung 
des Gesundheitssystems in Gänze auf das demografieanfällige Umlageverfahren umge-
stellt werden. Die Bürgerversicherung würde damit noch schneller vor noch größeren 
Ausgaben- und Kostenproblemen stehen. 

3.  Die Bürgerversicherung stellt das Gegenteil von Nachhaltigkeit 
dar. Sie verletzt das Prinzip der Generationengerechtigkeit. 

Die Verfechter der Bürgerversicherung nehmen für sich in Anspruch, das Krankenversi-
cherungssystem gerecht und nachhaltig weiterzuentwickeln [u.a. SPD (2011a), S. 1]. Das 
klingt gut, aber ihr Konzept verstößt gegen die Generationengerechtigkeit. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung wurde als umlagefinanzierter Generationenver-
trag entworfen. Die aktiven Erwerbstätigen finanzieren aus ihren Löhnen und Gehältern 
die laufenden Gesundheitsausgaben der Älteren mit. Generationengerecht wäre dieser 
Generationenvertrag, wenn zukünftige Generationen – bei gleicher Abgabenlast – die-
selben Leistungen von der Versichertengemeinschaft erwarten könnten, wie die heute 
lebenden Generationen sie erhalten. 

Der Generationenvertrag war lange ein Erfolgsmodell. Er ist inzwischen aber aus der 
Balance geraten. Wenn die Umlagefinanzierung auf den demografischen Wandel stößt, 
sind stark steigende Beitragssätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung unausweich-

lich. Führende Wissenschaftler und Insti-
tutionen der Gesundheitsökonomie gehen 
inzwischen von Beitragssätzen zwischen 
25 und 30 Prozent im Jahr 2050 aus (vgl. 
Grafik). 

Steigende Beitragssätze gehen mit einer 
verdeckten Verschuldung zu Lasten der 
nachwachsenden Generationen einher. 
Diese Art der Verschuldung entsteht, weil 
heute Erwerbstätige mit ihren steigenden 
Beiträgen Ansprüche gegenüber der GKV 
erwerben, die in den kommenden Jahr-
zehnten von einer schrumpfenden Zahl 
von Arbeitnehmern finanziert werden 
müssen, während sich gleichzeitig die 
Zahl der Älteren erhöht.

Diese verdeckte Verschuldung der GKV 
lässt sich beziffern. Sie ist im Jahr 2010 

Der Generationen-
vertrag war lange 
ein Erfolgsmodell. 
Er ist inzwischen 
aus der Balance 
geraten. Wenn die 
Umlagefinanzierung 
auf den demografi-
schen Wandel stößt, 
sind stark steigende 
Beitragssätze 
unausweichlich.
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Quelle: Beske (2007); Beske (2010); Wille (2007) in Beske (2010); WIP (2008)
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vorbei.
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bereits auf 81,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angewachsen. Umgerechnet sind 
das 2.025 Milliarden Euro. Diese Belastung müssen die nachfolgenden Generationen 
zusätzlich tragen. Von Generationengerechtigkeit kann dabei genauso wenig die Rede 
sein wie von Nachhaltigkeit.

Eine generationengerechte Alternative 
ist die Vorsorge mit Alterungsrückstel-
lungen in der PKV für die absehbaren 
Gesundheitsausgaben der Zukunft. Diese 
Alterungsrückstellungen haben im Jahr 
2012 eine Höhe von rund 180 Milliarden 
Euro erreicht. Sie stellen sicher, dass jede 
Versichertengeneration für ihre im Alter 
steigenden Gesundheitskosten selbst 
Vorsorge trifft. Kapitaldeckung bedeutet 
somit immer auch Generationengerech-
tigkeit.

Die Bürgerversicherung will die kapi-
talgedeckte Private Krankenversiche-
rung abschaffen. Die Finanzierung des 
Gesundheitssystems soll in Gänze auf das nicht generationengerechte Umlageverfahren 
umgestellt werden. Das Prinzip der Nachhaltigkeit geht dabei vollständig verloren. Es 
ist an der Zeit, dass die Nachhaltigkeit auch in der Gesundheits- und Sozialpolitik eine 
maßgebliche Rolle spielt. 

4.  Die Bürgerversicherung erhöht die Krankenversicherungs-
beiträge. Sie belastet die Mittelschicht und die Rentner. 

Programmatisch unterscheiden sich die Vorschläge der SPD, der Grünen, der Linken 
und des DGB erheblich. Die SPD will einem im Dezember 2011 gefassten Parteitags-
beschluss zufolge in einer Bürgerversicherung auf den Einbezug von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung verzichten. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen werden 
über die Erhöhung der Abgeltungssteuer nur indirekt berücksichtigt [SPD (2011a), S. 2]. 
Gleichzeitig bleibt die Beitragsbemessungsgrenze auf Seiten der Arbeitnehmer erhal-
ten. Für den Arbeitgeberanteil wird sie abgeschafft. Das Modell der Grünen dagegen 
sieht unter anderem eine allgemeine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze vor, 
das Modell der Linken deren vollständige Abschaffung. Zusätzlich sollen sowohl bei den 
Grünen als auch bei den Linken alle weiteren Einkommensarten einbezogen werden. 
Das wird zu Beitragssprüngen führen. 

(a) Belastung der Mittelschicht und der Geringverdiener

Um höhere Einkommen in die Krankenversicherung einzubeziehen, schlagen die Grünen 
und der DGB den Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze von 47.250 Euro im Jahr 2013 
auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Höhe von 69.600 Euro vor [Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 13]. 

Der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung 
entspräche einem Anstieg um mehr als 47 Prozent. Dem Modell der Grünen folgend 
stände demgegenüber eine Beitragssatzsenkung von nur 0,5 Prozentpunkten [Rothgang 
(2010), S. 139, Nr. 3]. In der Bürgerversicherung entstünden so erhebliche Beitrags- und 
Belastungssprünge für einen Großteil der Versicherten in Deutschland, die oberhalb der 

Offene und verdeckte Verschuldung in Deutschland

Offene 
Staatsschuld (2012)

Verdeckte Staatsschuld der 
gesetzl. Krankenversicherung*

Verdeckte Staatsschuld der 
gesetzl. Rentenversicherung*

*) jeweils 2010

Quelle: Raffelhüschen (2012)

2.000 3.0001.0000

Schulden in Mrd. Euro (in Prozent des BIP)

2.025 (81,7 %)

2.060 (83,2 %)

Verdeckte Staatsschuld der 
sozialen Pflegeversicherung* 942 (38,0 %)

2.235 (90,2 %)
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heutigen Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 47.250 Euro verdienen. Das betrifft vor 
allem die Mittelschicht. Unter dem Strich würde für Millionen von Angestellten und 
Selbständigen die Krankenversicherung drastisch teurer. Zahlreiche Einkommensbei-
spiele können das belegen (vgl. Grafik). 

Vom Anstieg der Beitragsbemessungs-
grenze in der Bürgerversicherung 
wären insbesondere die heute freiwillig 
gesetzlich Versicherten der Mittelschicht 
betroffen. Vom Einbezug weiterer Ein-
kommensarten sind darüber hinaus auch 
diejenigen berührt, die heute mit relativ 
niedrigen Löhnen unter der Beitrags-
bemessungsgrenze liegen, gleichzeitig 
aber über Einkünfte aus Kapitalanlagen 
verfügen. 

Das wären zum Beispiel Geringverdiener 
mit einer Erbschaft. Die Personengruppe 
wäre überproportional von der Bürger-
versicherung betroffen, wenn von nun an 
zusätzlich auch Kapitaleinkünfte aus 
einer Erbschaft der Beitragspflicht unter-
lägen. Trotz der – unter anderem im grü-
nen Modell – vorgesehenen Einführung 
eines Sparerfreibetrages (801 Euro) wür-
den schon Kapitaleinkünfte ab rund 2.050 

Euro jährlich zu einem Beitragsanstieg führen. Bei Kapitaleinkünften darüber hinaus 
wären erhebliche Beitragssprünge nicht nur möglich, sondern die Regel.

(b) Belastung der Rentner

Als weitere Personengruppe wären im besonderen Maße auch die Rentner vom direkten 
(Grüne, Linke, DGB) oder indirekten Einbezug (SPD: Erhöhung der Abgeltungssteuer) 
weiterer Einkommensarten betroffen. Von den im Jahr 2011 gültigen Durchschnittsren-

ten der gesetzlichen Rentenversicherung 
in Höhe von 11.724 Euro (Männer) bezie-
hungsweise 6.592 Euro (Frauen) [Renten-
versicherungsbericht (2012), S. 18] kann 
man in der Regel nicht auskömmlich 
leben. 

Die private Vorsorge, die viele Rentner in 
Form von Ersparnissen auch im Rahmen 
von Kapitallebensversicherungen oder 
Wertpapieren getroffen haben, ist häufig 
eine zwingend notwendige Ergänzung der 
gesetzlichen Rente. Genau diese ergän-
zende, private Vorsorge wird von jedem 
Bürgerversicherungsszenario unter 
Einbezug weiterer Einkommensarten 
bestraft. Es entstehen Belastungs- und 
Beitragssprünge, die bei Durchschnitts-
rentnern mit zusätzlichen Einkünften aus 
Ersparnissen beispielsweise in Höhe von 

Beitragsanstieg für Facharbeiter und Angestellte

jährlicher GKV-Beitrag 2013 
Beitrag Bürgerversicherung

Annahmen: Beitragssatz 2013: 15,5 Prozent; Bürgerversicherung (optimistisches Szenario): Bei Bestands-
schutz für die heute Privatversicherten erlaubt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze von 47.250 auf  
69.600 Euro eine Beitragssatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte und der Einbezug weiterer Einkommensarten  
eine Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte, d.h. einen Beitragssatz von insgesamt 14,6 Prozent.  
[vgl. Rothgang (2010), S. 142, Nr. 243]

8.000 €

10.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €

Informatiker bei der 
Lufthansa in Hamburg
Einkommen: 58.000 €

+ 15,6 %

7.324

8.468

Industriemechaniker bei 
Mercedes in Sindelfingen

Einkommen: 69.000 €

+ 37,5 %

7.324

10.074

Beitragsanstieg bei Rentnern

jährlicher GKV-Beitrag 2013
Beitrag Bürgerversicherung

Rentnerin mit einer gesetzlichen 
Durchschnittsrente von 6.592 € und 

Kapitaleinkünften aus Ersparnissen in 
Höhe von 5.000 €*

Rentner mit einer gesetzlichen 
Durchschnittsrente von 11.724 € 

und Kapitaleinkünften von 5.000 €* 
aus Ersparnissen

Annahmen: Beitragssatz 2013: 15,5 Prozent; Bürgerversicherung (optimistisches Szenario): Bei Bestands-
schutz für die heute Privatversicherten erlaubt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze von 47.250  
auf 69.600 Euro eine Beitragssatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte und der Einbezug weiterer Einkommens- 
arten eine Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte, d.h. einen Beitragssatz von insgesamt 14,6 Prozent.  
[vgl. Rothgang (2010), S. 142, Nr. 243]

*) davon abzuziehen ist der Sparerfreibetrag (801 €)
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+ 28,0 %
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5.000 Euro bei 54,1 Prozent (Rentnerin) beziehungsweise 28,0 Prozent (Rentner) liegen. 
In der Regel werden die Betroffenen nicht in der Lage sein, derart bedeutende Beitrags-
steigerungen zu tragen (vgl. Grafik). 

5.  Die Bürgerversicherung setzt auf Steuerfinanzierung. 
Der Staat gewinnt an Einfluss. 

Nach den Plänen der SPD soll das neue Modell der Bürgerversicherung in großen Teilen 
steuerfinanziert sein. Die SPD hält dabei nicht nur am heutigen Niveau des Staatszu-
schusses zur GKV fest, sondern führt, 
analog zum Verfahren in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, dynamisierte und 
damit stetig steigende staatliche 
Zuschüsse ein.1 Finanziert würde diese 
Dynamisierung durch eine Erhöhung der 
Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte 
[SPD (2011b), S. 24] von 25 auf voraus-
sichtlich 30 Prozent. 

Diese Entwicklung würde auf direk-
tem Weg die Rolle des Steuerstaates 
im Gesundheitswesen stärken. In der 
Vergangenheit hat sich das deutsche 
Gesundheitswesen infolge seiner Bei-
tragsfinanzierung im internationalen 
Vergleich immer durch eine relative 
Staatsferne ausgezeichnet. Im Jahr 2013 
hat der steuer- und schuldenfinanzierte 
Bundeszuschuss zur GKV eine Höhe von 
11,5 Mrd. € erreicht. Mit 11,5 Milliarden 
Euro trugen die Steuerzahler mehr als 
das 7fache zur Finanzierung der GKV bei wie im Jahr 2007 (1,5 Milliarden Euro). Im 
Ergebnis musste damit umgerechnet jeder der 38 Millionen Lohn- und Einkommensteu-
erpflichtigen in Deutschland ca. 300 Euro im Jahr zur Steuerfinanzierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung beitragen. Ohne Steuerzuschuss läge der Beitragssatz zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung nahe bei 17 Prozent.

Wenn in der Bürgerversicherung diese Steuerfinanzierung zusätzlich dynamisiert wird, 
nimmt der Einfluss des Staates weiter zu. Der Staat wird – schon um seine Haushalts-
lasten zu begrenzen – seinen Einfluss auf das Gesundheitswesen stärker nutzen wollen. 
Alle Erfahrungen zeigen: Wer zahlt, der bestimmt. Damit droht eine Gesundheitsversor-
gung nach Kassenlage. Letztlich würde in einer (steuerfinanzierten) Bürgerversicherung 
das Gesundheitswesen als Selbstverwaltungsmodell perspektivisch aufgegeben. Ein in 
großen Teilen steuerfinanziertes Gesundheitssystem stünde dabei in einem immer-
währenden Zielkonflikt: Steigende Gesundheitskosten müssten zwangsläufig auch mit 
steigenden Haushaltsmitteln finanziert werden, aber gleichzeitig muss der Staat Ver-
schuldungsgrenzen einhalten.

1 Die Fortschreibungsregel zur Dynamisierung der Bundeszuschüsse orientiert sich in der Rentenversicherung u.a. 
an der Veränderungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (2 Jahre zeitverzögert).

Dynamisierung der schulden- und steuerfinanzierten

Bundeszuschüsse zur Krankenversicherung
in der GKV und in der Bürgerversicherung (SPD-Vorschlag)

Zuschüsse in Milliarden Euro

Quelle: BMG; Deutsche Rentenversicherung; SPD (2011a/b)
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Dazu gehört auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Sie schreibt dem 
Bund ab dem Jahr 2016 und den Ländern ab dem Jahr 2020 vom Grundsatz her ausge-
glichene Haushalte vor. Diese klare Grenze wird dazu führen, dass der Staat auf Dauer 
eine steuer- und schuldenfinanzierte Beteiligung an der Bürgerversicherung kaum auf-
recht erhalten oder gar ausweiten kann. Der Vorschlag der SPD zur Dynamisierung des 
Steuerzuschusses würde schnell an die Grenzen der Schuldenbremse stoßen. Am Ende 
stünde wieder der Beitragszahler in der Pflicht.

6.  Die Bürgerversicherung setzt die medizinische Versorgung 
aufs Spiel. Sie gefährdet die medizinische Infrastruktur.

Deutschland steht mit an der Weltspitze der gesundheitlichen Versorgung. Deutsch-
land hat überproportional viele Ärzte und die modernste medizinische Infrastruktur. 
Die Gesundheitsdienstleister zeichnen sich durch hohe Qualität und Service aus. Dies 
kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Eine gute medizinische Versorgung für 
alle ist zugleich ein wichtiger Faktor für Wohlstand und soziale Sicherheit. 

Die Gesundheitswirtschaft ist heute ein wichtiger Wirtschaftszweig mit enormem 
Zukunftspotential. Das ist zu einem großen Teil das Ergebnis der Dualität aus Gesetz-
licher (GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV). Denn die Privatversicherten 
leisten für das gemeinsame medizinische Versorgungssystem in Deutschland einen 
überproportionalen und auch in der Krise stabilen Finanzierungsbeitrag. 

Ärzte erhalten für die Behandlung von privat versicherten Patienten eine höhere Ver-
gütung – und dies ohne eine Budgetierung. Heute „verantworten“ im Durchschnitt 
11 Prozent Privatversicherte rund 25 Prozent der gesamten Praxisumsätze der nieder-
gelassenen Ärzte. Ein wichtiger Bestandteil der Praxisumsätze sind die Mehrerlöse. 
Diese zusätzlichen Honorare im Bereich der niedergelassenen Ärzte, die nur deshalb 
entstehen, weil die zu behandelnden Personen nicht gesetzlich, sondern privat versi-
chert sind, liegen in Deutschland bei rund 5,3 Mrd. € jährlich. So können niedergelas-
sene Ärzte in medizinisches Fachpersonal, fortschrittliche Behandlungsmethoden und 
in eine moderne Praxisinfrastruktur investieren. Das nutzt allen, sowohl gesetzlich als 
auch privat versicherten Patienten. 

Die bewährte Dualität aus GKV und PKV wird indes von unterschiedlichen politischen 
Akteuren immer wieder in Frage gestellt, mal unter dem Leitmotiv einer einheitli-
chen „Bürgerversicherung“, mal unter dem des „einheitlichen Rechtsrahmens“. 
Beides liefe auf ein Ende des deutschen Zwei-Säulen-Modells zugunsten einer 
Einheitsversicherung („GKV für alle“) hinaus. Dies hätte Konsequenzen, denn ohne 
die Private Krankenversicherung entfiele auch ihr solider Finanzierungsbeitrag. In 
einem Einheitssystem gäbe es nur noch eine Gebührenordnung. Maßstab wäre dann 
der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) und die Budgetierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Dies hätte Auswirkungen auf die Ausstattung der Praxen, die 
Attraktivität des Arztberufs, die betriebswirtschaftliche Führung einer Praxis und vor 
allem auf die medizinische Versorgung der Bevölkerung in Deutschland. Dazu einige 
Zahlenbeispiele: 

Ein Einheitssystem bedroht in Deutschland allein im ambulanten Sektor ärztli-
che Honorare in Höhe von 5,3 Mrd. € jährlich. Das wären je niedergelassenen Arzt 
rund 45.000 € jährlich. Im Rahmen dieser Summe ließen sich in Deutschland – bei 
einem Einkommen von 30.000 € jährlich – rechnerisch rund 177.000 gut ausgebildete 
Arzthelfer/-helferinnen entlohnen. Oder: Mit diesem Betrag ließen sich zum Beispiel  
in ländlichen Gebieten mit Facharztmangel 22.761 Augenarztpraxen einrichten.

Gut ist nur der Name: Die „Bürgerversicherung“
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7.  Die Bürgerversicherung belastet die Arbeitgeber.  
Sie gefährdet Arbeitsplätze. 

Von der Beitragsbelastung der Arbeitgeber hängt eine sehr große Zahl von Arbeits-
plätzen ab. Um die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu fördern, ist gerade 
erst im Rahmen der letzten Gesundheitsreform der Arbeitgeberbeitrag in der Kranken-
versicherung in Höhe von 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben worden. Ziel dieser 
Neuregelung ist es, die Arbeitskosten von der Entwicklung der Gesundheitskosten zu 
entkoppeln. Eine weitere Belastung des Faktors Arbeit mit steigenden Sozialversiche-
rungsbeiträgen wurde damit vermieden.

Die Bürgerversicherung will die neu geschaffene Entkopplung der Arbeitskosten von der 
Entwicklung der Gesundheitskosten rückgängig machen. Die Beiträge auf Erwerbsein-
kommen sollen wieder je zur Hälfte den Arbeitnehmern und Arbeitgebern auferlegt wer-
den [u.a. Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 13]. Dabei wird in der Regel von der Rückkehr 
zur Beitragssatzparität – oder wie im Fall der SPD – von der Einführung der nominalen 
Parität gesprochen [SPD (2011b), S. 24]. Alle vorher so häufig kritisierten negativen 
Beschäftigungs- und Wachstumseffekte kehren zurück. Die Lohnkosten werden in der 
Bürgerversicherung voll mit der Dynamik der Beitrags(satz)entwicklung belastet. Eine 
neue Abhängigkeit der Arbeits- und Gesundheitskosten entsteht.

(a) Das Modell der Grünen: Rückkehr zur Beitragssatzparität

Die so genannte Rückkehr zur Beitrags-
satzparität bedeutet für die Arbeitgeber, 
dass sie durch die Bürgerversicherung 
– im Vergleich zur heutigen Situation – 
stärker belastet werden würden. Geht 
darüber hinaus mit der Bürgerversiche-
rung – wie bei den Grünen oder vom DGB 
geplant – eine Erhöhung der Beitrags-
bemessungsgrenze auf das Niveau der 
Rentenversicherung (69.600 Euro) einher, 
bedeutet dies eine zusätzliche Erhöhung 
der Lohnzusatzkosten. Dies belastet vor 
allem Arbeitgeber mit hochqualifizier- 
ten Arbeitsplätzen. Hochlohnintensive 
Wachs tums branchen werden davon 
besonders betroffen sein. 

Für die Unternehmen wirkt die Bürger-
versicherung wie eine Sonderabgabe auf 
hochqualifizierte Arbeitnehmertätigkeit. 
Diese Zusatzlast für die Unternehmen liegt schon bei einem einzigen Arbeitsplatz mit 
einem Gehalt an der neuen Beitragsbemessungsgrenze bei über 1.600 Euro. Das ent-
spricht einer Steigerung der Lohnzusatzkosten um mehr als 47 Prozent.

Arbeitgeberbelastung in der Bürgerversicherung  
im Modell der Grünen

jährlicher GKV-Arbeitgeberbeitrag 2013
Beitrag Bürgerversicherung

bis 47.250 €
Einkommen

Annahmen: Arbeitgeberbeitrag 2013: 7,3 Prozent; Bürgerversicherung (optimistisches Szenario): Bei 
Bestandsschutz für die heute Privatversicherten erlaubt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze von 
47.250 auf 69.600 Euro eine Beitragsatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte und der Einbezug weiterer 
Einkommensarten eine Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte, d.h. einen Beitragssatz von insgesamt 
14,6 Prozent beziehungsweise einen Arbeitgeberbeitrag von 7,3 Prozent. [vgl. Rothgang (2010), S. 142, Nr. 243] 
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(b) Das Modell der Linken: Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze

Die Partei die Linke will nicht nur zu den 
paritätischen Beitragssätzen zurückkehren, 
sondern zusätzlich die Beitragsbemes-
sungsgrenze komplett abschaffen [Die 
Linke (2011), S. 4]. Bei einer vollständigen 
Abschaffung der Beitragsbemessungs-
grenze fehlt es trotz eines sehr optimis-
tischen Beitragssatzszenarios mit einem 
Arbeitgeberbeitrag von nur 5,25 Prozent2 an 
einem Deckel für die Arbeitgeberbelastun-
gen. Der Anstieg der Mehrbelastungen ist 
für höhere Einkommen unbegrenzt. Auch 
hier werden deshalb hochlohnintensive 
Wachstumsbranchen besonders betroffen 
sein. Ohne Zweifel kann von einer Sonder-
abgabe auf hochqualifizierte Arbeitsplätze 
gesprochen werden (vgl. Grafik).  

(c) Das Modell der SPD: Einführung einer ‚nominalen Parität‘

In der Bürgerversicherung der SPD müssen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer gleich viel Geld in das Krankenversicherungssystem einzahlen (nominale Parität). 
Sichergestellt wird das unter anderem durch eine einseitige Abschaffung der Beitrags-
bemessungsgrenze auf Seiten der Arbeitgeber. Dabei würde der Beitragssatz für die 
Arbeitgeber von heute 7,3 Prozent auf 7,1 Prozent sinken. Die Beitragsbemessungs-
grenze auf Seiten der Arbeitnehmer bliebe dagegen unangetastet. Sie soll nach wie vor 
bei 47.250 Euro liegen. Gleichzeitig würde der Beitragssatz der Arbeitnehmer von heute 
8,2 Prozent auf 7,6 Prozent sinken [SPD (2011)].

Ein Vergleich zum Status Quo zeigt, dass sich bei Arbeitsplätzen mit einem Jahresein-
kommen von 65.000 Euro die Arbeitgeber-
belastung um etwa ein Drittel erhöht und bei 
einem Gehalt von 97.500 Euro sogar mehr 
als verdoppelt. Damit wirkt auch das Bür-
gerversicherungsmodell der SPD wie eine 
Sonderabgabe auf hochwertige Arbeits-
plätze. Nicht anders ist die Abschaffung der 
Beitragsbemessungsgrenze für Arbeitgeber 
zu interpretieren. Im Vergleich zur Variante 
der Grünen wäre diese Sonderbelastung 
sogar unbegrenzt und einseitig auf die 
Arbeitgeber beschränkt. Ausgerechnet 
qualifizierte und innovative Arbeitsplätze 
sowie vor allem kleine und mittelständi-
sche Betriebe würden durch diese neue 
„Gesundheitssteuer“ belastet. Schließlich 
müssen auch die Kosten des Arbeitgeber-
anteils immer vom jeweiligen Arbeitnehmer 

2 Die unterstellte Beitragssatzsenkung ist im Modell der Linken sehr optimistisch. Während die Grünen von einem 
möglichen Arbeitgeberbeitrag von 7,3 Prozent ausgehen, glauben die Linken unter anderem durch den sofortigen 
Einbezug aller Privatversicherten einen Arbeitgeberbeitrag von 5,25 Prozent realisieren zu können.

Arbeitgeberbelastung in der Bürgerversicherung  
im Modell der SPD

jährlicher GKV-Arbeitgeberbeitrag 2013 
Beitrag Bürgerversicherung

Einkommen

Annahmen: 2013: Arbeitgeberbeitrag: 7,3 %, Beitragsbemessungsgrenze: 47.250 Euro; Bürgerversicherung 
(optimistisches Szenario): Arbeitgeberbeitrag liegt bei 7,1 %, die Beitragsbemessungsgrenze wird arbeit-
geberseitig abgeschafft. [vgl. Modellvorschlag der SPD]
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Arbeitgeberbelastung in der Bürgerversicherung  
im Modell der Linken

jährlicher GKV-Arbeitgeberbeitrag 2013 
Beitrag Bürgerversicherung

69.000 €
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Annahmen: 2013: Arbeitgeberbeitrag: 7,3 Prozent, Beitragsbemessungsgrenze: 47.250 Euro; Bürgerversi-
cherung (optimistisches Szenario): Arbeitgeberbeitrag liegt bei 5,25 Prozent, die Beitragsbemessungs-
grenze wird abgeschafft. [vgl. Modellvorschlag der Linken (2011), S. 4]    
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erwirtschaftet werden. Perspektivisch würde der Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze 
wie eine Bremse auf künftige Gehaltserhöhungen wirken.

Zusammenfassend kann man feststellen: Die Pläne von SPD und Grüne gefährden 
deutschlandweit Arbeitsplätze in allen Branchen. Denn durch die von diesen Parteien 
geplanten Änderungen bei der Beitragsbemessungsgrenze würden die Lohnzusatzkosten 
drastisch ansteigen. Selbst die SPD spricht von einer jährlichen Zusatzbelastung von 
5 Mrd. €. Realistischer sind 8 Mrd. €. Wie hoch die Belastungen je nach Unternehmen 
und Branche tatsächlich ausfallen, zeigt unter anderem ein Lohnkosten-Rechner eines 
großen Arbeitgeberverbandes, der unter www.buergerversicherungsrechner.de online 
abrufbar ist.   

Mögliche Folgen: Niedrigere Löhne, mehr Arbeitslose und die Abwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte ins Ausland. Kein Wunder also, dass sich prominente Stimmen aus der 
Wirtschaft ausdrücklich gegen solche Gedankenspiele aussprechen. So sieht etwa der 
Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. Dieter Hundt, 
„milliardenschwere Belastungen [...], die die SPD in ihrem Konzept für eine Bürgerversi-
cherung in der Krankenversicherung für die Arbeitgeber vorsieht“.

8.  Die Bürgerversicherung ist ein Job-Killer.  
Das bestätigt selbst ein ver.di-Gutachten. 

Die Einführung einer Bürgerversicherung würde tausende von Arbeitsplätzen im Bereich 
der Privaten Krankenversicherung vernichten. Das geht aus einem von der Gewerkschaft 
Ver.di bei der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenen Gutachten hervor, über das 
breit in den Medien berichtet wurde. Dabei beschreibt das Gutachten der Hans-Böckler-
Stiftung die Folgen der Bürgerversicherung für die Beschäftigten der PKV und GKV. Dies 
ist von besonderem Interesse, weil die Gewerkschaften grundsätzlich Befürworter der 
Bürgerversicherung sind. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirbt in der Gesund-
heitspolitik mit einem eigenen Modell für die Bürgerversicherung. 

Das Gutachten der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass – wenn die Bür-
gerversicherung kommt – 60.000 Arbeitsplätze bedroht sind, davon mindestens 35.000 
sofort! Kompensationsmöglichkeiten durch die Ausweitung des Zusatzversicherungs-
geschäfts sind weder ersichtlich noch von den Befürwortern der Bürgerversicherung 
gewollt. Ersatz-Arbeitsplätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung wird es nicht 
geben. Aber das Gutachten geht noch weiter. Dem Gutachten zufolge fehlt allen Plänen 
zur Bürgerversicherung ein Konzept für eine Übergangsphase. Das Gutachten spricht den 
Plänen zur Bürgerversicherung geradezu die Realitätsnähe ab, wenn es das Fehlen eines 
„Transformationskonzeptes“ vom Status Quo zum angestrebten Zustand der Bürgerver-
sicherung bemängelt.  

Vom Ausmaß her wären die Arbeitsplatzverluste in der Bürgerversicherung spektakulär. 
Zu Vergleichszwecken sei hier auf Betriebsschließungen und Insolvenzen der Vergangen-
heit inklusive betroffener Arbeitsplätze hingewiesen: 

 › 1999 bis 2002: Gescheiterte Sanierung der Holzmann AG (trotz Intervention von 
Bundeskanzler Schröder) – 28.300 betroffene Arbeitsplätze

 › 2013: Insolvenz der Drogeriekette Schlecker – rund 25.000 Arbeitsplätze waren 
betroffen

 › 2013/2014: Angekündigte Schließung des Opel-Werks Bochum – 3.300 bedrohte 
Arbeitsplätze

Was bedeutet die 
Bürgerversicherung 
für den Arbeitgeber?
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Bei allen Insolvenzen in der Vergangenheit haben Politik und Öffentlichkeit stets sehr 
intensiv über das Für und Wider staatlicher, steuerfinanzierter „Rettungsmaßnahmen“ 
diskutiert. Das war bei Schlecker nicht anders als bei Opel und Holzmann. Mal wurde die 
Regierung für ihren Einsatz zu Gunsten von Arbeitsplätzen gefeiert (Schröder bei Holz-
mann), mal wurde die ordnungspolitische Position der staatlichen „Nichteinmischung“ 
gewürdigt (Guttenberg bei Opel). Stets ging es aber um den Schutz von Arbeitsplätzen, 
die im Zuge einer wirtschaftlichen Schieflage in Gefahr geraten sind. Bei der Bürger-
versicherung wäre es genau umgekehrt. Die Politik würde der Wirtschaft ein „Arbeits-
platzabbauprogramm“ aufzwingen. Dazu müsste sie laut Aussage des Gutachtens eine 
„regierungsamtliche Diskreditierungskampagne gegen die PKV“ fahren.“ Ohne Not wür-
den private und darüber hinaus kerngesunde Unternehmen inklusive der 60.000 Arbeits-
plätze abgewickelt werden. Um die verlorengegangenen Arbeitsplätze muss sich dann 
erneut die Politik „kümmern“. Das scheint allerdings noch nicht allen Befürwortern der 
Bürgerversicherung bewusst zu sein. Dazu stellt das Gutachten fest: „Die Zusicherung 
von DGB und SPD, sich auch um die Beschäftigten der PKV zu kümmern, hat bisher nur 
den Stellenwert eines Merkpostens für die Umsetzung der Bürgerversicherung.“

9.  Die Bürgerversicherung führt zu keiner nachhaltigen  
Beitragssatzsenkung. Der Beitragsanstieg setzt sich fort. 

Die Anhänger der Bürgerversicherung 
beanspruchen für sich, den Beitragssatz zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung nachhal-
tig senken zu können [u.a. Bündnis 90/Die 
Grünen (2010), S. 12]. Das klingt gut, ist aber 
weder kurzfristig noch im häufig verspro-
chenen Umfang realisierbar. Das belegen 
gerade auch jene Studien, die teilweise von 
den jeweiligen Parteien selbst in Auftrag 
gegeben wurden: 

(a) Das Modell der Grünen

Als Ausgangspunkt sei das Modell der grünen 
Bürgerversicherung betrachtet [Rothgang 
(2010)]. Diesem Modell ist zu entnehmen, 
dass die Einbeziehung der Privatversicherten 
in eine Bürgerversicherung nach dem Vorbild 

der heutigen GKV – unter sonst identischen Rahmenbedingungen3 – eine Senkung des 
allgemeinen Beitragssatzes um 1,1 Prozentpunkte einbringen würde [Rothgang (2010), 
S. 143, Nr. 361]. Dabei wird das unrealistische Szenario unterstellt, dass in der Bürger-
versicherung eine Senkung aller Ärztehonorare auf das Niveau der heutigen Gesetzli-
chen Krankenversicherung gelingt.

Die Honorierung auf GKV-Niveau führt – so wird es im Modell der grünen Bürgerversi-
cherung vorgerechnet – zu Mindereinnahmen bei den Ärzten in Höhe von 3,6 Milliarden 
Euro. Das entspricht 0,35 Prozentpunkten des Beitragssatzes [Rothgang (2010), S. 20]. 
Alle Erfahrungen zeigen, dass die Politik derart drastische Einbußen der Ärzte nicht 
durchsetzen kann, sondern dass entsprechende Ausgleichsregelungen zu erwarten 

3 Als identische Rahmenbedingungen werden angenommen: Einbezug der Privatversicherten ohne Bestandsschutz, 
ohne Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und ohne Einbezug weiterer Einkommensarten.
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sind. Dann wäre die prognostizierte Senkung des Beitragssatzes um 0,35 Prozentpunkte 
hinfällig. Somit läge der Beitragseffekt durch eine Abschaffung der PKV nicht bei 1,1 
Prozentpunkten, sondern lediglich bei 0,75 Prozentpunkten.

Für diesen auf den ersten Blick positiven Beitragssatzeffekt in Höhe von 0,75 Prozent-
punkten sind insbesondere auch Leistungseinschränkungen bei den heute Privatver-
sicherten verantwortlich. Denn wenn Rothgang für die Schätzung der Beitragssätze 
explizit davon ausgeht, dass die heute Privatversicherten in einer Bürgerversicherung 
(nur) einen Anspruch auf das Leistungsniveau der heutigen GKV haben, dann wird das 
tatsächliche Leistungsniveau vieler heute Privatversicherten systematisch ignoriert.

Mit dem Bürgerentlastungsgesetz hat der Gesetzgeber das Leistungsniveau der GKV 
im Verhältnis zur PKV mindestens mit 80 Prozent bemessen [vgl. Krankenversiche-
rungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung (KVBEVO)]. Dementsprechend müssten 
im grünen Modell der Bürgerversicherung die Leistungsausgaben der heute Privat-
versicherten – gemessen an den heutigen Leistungsansprüchen – nicht mit 15 Mrd. 
€ [Rothgang (2010, S. 17], sondern im Extremfall mit 18,75 Mrd. € angesetzt werden 
(25 Prozent von 15 Milliarden Euro). Würden, so sei hier einmal exemplarisch ange-
nommen, rund drei Viertel aller Privatversicherten über einen derartigen höherwerti-
gen Versicherungsschutz verfügen, entspreche die Differenz von 3,75 Mrd. rund 0,28 
Beitragssatzpunkten. Eine theoretisch mögliche Beitragssatzsenkung, die nicht durch 
das Szenario der Bürgerversicherung entsteht, sondern das Ergebnis eines Entschlus-
ses darstellt, parallel zur Einführung der Bürgerversicherung die Leistungen für die 
heute Privatversicherten  systematisch einzuschränken. Letztendlich geht es dabei um 
Rationierungen, die Rothgang zu Gunsten der Bürgerversicherung instrumentalisiert. 
Beide Tatbestände – Bürgerversicherung auf der einen, Rationierung auf der anderen 
Seite – gilt es rechnerisch sauber zu trennen. Sie haben sachlich nichts miteinander zu 
tun. Heißt: Der Beitragseffekt einer Bürgerversicherung ohne Rationierungen für die 
heute Privatversicherten läge nicht bei 0,75 Prozentpunkten, sondern lediglich bei 0,47 
Prozentpunkten.

Doch auch diese Beitragssatzsenkung von 0,47 Prozentpunkten steht noch unter dem 
schwerwiegenden Vorbehalt, dass der Versichertenstatus der heute Privatversicherten 
keinen Bestands- und Vertrauensschutz genießt. Genau dieser Bestandsschutz ist aber 
verfassungsrechtlich gegeben. Er wird in der Regel auch von den Befürwortern der 
Bürgerversicherung ausdrücklich anerkannt. Der Bestandsschutz hat wiederum Folgen 
für die Beitragsentwicklung: Frühestens nach jahrzehntelangen Übergangsphasen ist 
damit zu rechnen, dass eine Einbeziehung der Privatversicherten überhaupt zu minimalen 
Beitragssatzsenkungen führen würde. Darauf haben auch bürgerversicherungsfreundliche 
Studien, unter anderem im Auftrag der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung, hingewiesen 
[Hans-Böckler-Stiftung (2004)]. Diese zeigen, dass bei einem Bestandsschutz und einem 
„Hineinwachsen“ der Berufseinsteiger und der Neugeborenen in eine Bürgerversicherung 
zunächst keinerlei Veränderungen des Beitragssatzes zu erwarten sind. Erst nach 10 Jahren  
sei ein minimaler Effekt von 0,2 Beitragssatzpunkten denkbar. Dazu ein Größenvergleich:

Der Beitragssatz in der GKV ist allein im Jahr 2011 um 0,6 Prozentpunkte (= 6 Milliarden 
Euro) angestiegen. Der Effekt von 0,2 Beitragssatzpunkten, aber auch der fiktive Erlös aus 
einer sofortigen Auflösung der PKV ohne Bestandsschutz (= 0,75 Prozentpunkte), wäre in 
der Entwicklung des stetig steigenden Beitragssatzes in der Bürgerversicherung lediglich 
als kleine, vorübergehende Delle wahrzunehmen. Dafür wäre aber ein funktionierendes 
kapitalgedecktes System mit fast 9 Millionen Versicherten unwiederbringlich zerstört. 

„Bei der Einbe-
ziehung der privat 
Krankenversicher-
ten sind deren 
verfassungsrechtlich 
geschützten Ansprü-
che zu beachten.“
Bündnis 90/Die Grünen, 
Beschluss der Bundesdele-
giertenkonferenz 2010
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(b) Das Modell der SPD

Im Modell der SPD wird der sofortige Einbezug aller Privatversicherten ausdrücklich 
nicht angenommen. Der Bestands- und Vertrauensschutz wird respektiert. Trotzdem 
wird in Aussicht gestellt, dass der Beitragssatz in der Bürgerversicherung nur noch 
14,7 Prozent betragen soll. Das entspräche einer Beitragssatzsenkung in Höhe von 0,8 
Prozentpunkten [SPD (2011)]. 

Für das Modell der SPD fehlt eine detaillierte Rechengrundlage. Allerdings stellt man 
schnell fest, dass die Beitragssatzsenkung von 0,8 Prozentpunkten (= 8 Milliarden Euro) 
vor allem von den Arbeitgebern finanziert werden soll. Insbesondere durch den Wegfall 
der Beitragsbemessungsgrenze für Arbeitgeber werden diese mit mindestens 5 Milliar-
den Euro (= 0,5 Beitragssatzpunkte) zusätzlich belastet. Zusätzlich wird der schon jetzt 
bestehende Steuerzuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von 11,5 
Milliarden Euro jährlich dynamisiert. 

Damit kann man beim Modell der SPD zu folgendem Fazit kommen: Die Bürgerversi-
cherung führt zu keiner strukturellen Ersparnis. Finanziert werden die Beitragssatzsen-
kungen durch verteilungspolitisch motivierte Mehrbelastungen der Arbeitgeber. Voraus-
sichtlich wird es aber den Arbeitgebern gelingen, diese Mehrbelastungen abzuwenden. 
Die von der SPD versprochene Beitragssatzsenkung wäre dann nicht mehr existent. An 
der grundsätzlichen Richtung des Beitragssatzes ändert sich infolgedessen nichts. Die 
sukzessive Einführung der Bürgerversicherung würde lediglich als kleine, nur kurzfris-
tig wirkende Delle in der sich fortsetzenden Linie des stetig steigenden Beitragssatzes 
wahrzunehmen sein. Gleichzeitig würde auch in dieser Variante der Bürgerversicherung 
ein funktionierendes kapitalgedecktes Krankenversicherungssystem abgeschafft.

10. Der Bürgerversicherung folgen Mieterhöhungen.

Um die Solidarität in der Krankenversicherung zu stärken, wollen die Grünen und 
die Linke auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in die Beitragspflicht der 

Bürgerversicherung einbeziehen. Doch 
das wird Auswirkungen auf die Höhe der 
Mieten haben. Voraussichtlich werden die 
zusätzlichen Versicherungsbeiträge von 
den Vermietern partiell oder ganz auf die 
Mieter umgelegt. Mieter werden damit 
zusätzlich belastet. 

Bei Einbezug der Mieteinnahmen in eine 
Bürgerversicherung ist davon auszuge-
hen, dass den Vermietern bestenfalls 
ein Kostenabzug gestattet wird. Das ist 
auch in der Einkommenssteuer so. Zum 
Kostenabzug gehören unter anderem 
zuordnungsfähige Finanzierungskosten, 
Abschreibungen, Grundsteuern oder 
Instandhaltungskosten.

Die Höhe des möglichen Kostenabzugs 
schwankt individuell. Im folgenden Beispiel 
sei von 30 Prozent der ursprünglichen 
Mieteinnahmen auszugehen. Muss ein 
Vermieter auf seine um den Kostenabzug 

„Vertrauensschutz  
für bislang Privat-
versicherte ist uns 
wichtig.“
SPD-Präsidiumsbeschluss 
2011

Erwartete Mieterhöhung bei einer Bürgerversicherung
bei voller bzw. halber Überwälzung der Beiträge auf die Mieter

Familie ohne Kinder 
Familie mit 3 Kindern

Erwartete Mieterhöhung

bei voller Überwälzung der 
Beiträge auf die Mieter

bei halber Überwälzung 
der Beiträge auf die Mieter

Annahmen: Mieterhöhung bei einem Beitragssatz auf Mieteinnahmen nach Kostenabzug* von 14,6 % bei 
gleichzeitiger vollständiger/halber Überwälzung der Beiträge auf die Mieter; Bemerkung: Bei Bestandsschutz
für die heute Privatversicherten erlaubt – optimistisch gerechnet – die Erhöhung der Beitragsbemessungs-
grenze auf 69.600 Euro eine Beitragssatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte und der Einbezug weiterer 
Einkommensarten eine Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte, d.h. einen Beitragssatz von insgesamt 
14,6 %. [vgl. die „grüne“ Bürgerversicherung Rothgang (2010)].

*) Mieteinnahmen nach Kostenabzug: Bei Einbezug der Mieteinnahmen in eine Bürgerversicherung ist 
davon auszugehen, dass den Vermietern ein Kostenabzug gestattet wird. Das ist auch in der Einkom-
mensteuer so. Zum Kostenabzug gehören unter anderem zuordnungsfähige Finanzierungskosten, 
Abschreibungen, Grundsteuern oder Instandhaltungskosten. Im hier unterstellten Beispiel sei von einem 
Kostenabzug in Höhe von 30% der ursprünglichen Mieteinnahmen auszugehen.

800 €

1.000 €

monatliche 
Bruttokaltmiete

600 €

400 €

200 €

+ 89 €

+ 62 € + 31 €

+ 44 €

610 € 610 €

870 € 870 €
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reduzierte Mieteinnahme zukünftig Krankenversicherungsbeiträge zahlen und ist er 
gleichzeitig in der Lage, die ökonomische Beitragslast auf die Mieter voll zu überwälzen, 
dann müsste zum Beispiel eine zur Miete wohnende Familie mit Kindern für eine relativ 
große Wohnung (Bruttokaltmiete: 870 Euro) eine zusätzliche Monatsmiete von 89 Euro 
aufbringen. Auf das Jahr betrachtet wäre das eine Zusatzbelastung von 1.068 Euro. Diese 
nicht unerhebliche Mieterhöhung wäre insbesondere für Mieter mit geringem Einkommen 
eine spürbare Belastung. Bei einer halben Überwälzung der neuen Beiträge fallen die 
Mieterhöhungen entsprechend moderater aus. Die hier betrachtete Familie mit Kindern 
müsste pro Jahr 528 Euro zusätzlich für Mietzahlungen auf bringen.

11.  In der Bürgerversicherung ist auf die  
Finanzierungsgrundlage kein Verlass. 

Viele Befürworter der Bürgerversicherung 
versprechen sich von der Einbeziehung 
weiterer Einkommensarten eine breitere, 
weniger konjunkturabhängige und damit 
verlässlichere Finanzierungsgrundlage 
der Krankenversicherung. Das Ziel klingt 
gut, es würde mit einer Bürgerversiche-
rung allerdings nicht erreicht. 

Die Lohn- und Einkommenssteuerstatis-
tik des Statistischen Bundesamtes4 zeigt: 
Gerade einmal 1,1 Prozent der Einkünfte 
in Deutschland stammen aus Vermietung 
und Verpachtung. Auf Kapitalvermögen 
gehen nur 3,3 Prozent der Einkünfte 
zurück. Von der Gesamtbedeutung her 
würden diese zusätzlichen Einkommens-
arten in einer Bürgerversicherung dem-
entsprechend fast keine Rolle spielen. 

Gerade auf die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung ist kein Verlass. Zum Beispiel waren zwischen 1992 und 2001 diese 
Einkünfte durchgehend negativ. Aus dieser Perspektive erscheint es deshalb nur fol-
gerichtig, dass die SPD-Bürgerversicherung vollständig auf die Berücksichtigung von 
Miet- und Pachteinkünften verzichtet. Und selbst das bürgerversicherungsfreundliche 
Gutachten im Auftrag der Grünen spricht von womöglich negativen Beitragserträgen bei 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung [Rothgang (2010), S. 10].

Verlässlichkeit gibt es auch bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht, denn diese 
Erträge sind sehr volatil. Schon deshalb, aber auch weil diese Einkünfte insgesamt nur 
3,3 Prozent der Gesamteinkünfte in Deutschland ausmachen, sind Erwartungen, die 
Finanzierung der Krankenversicherung ließe sich über die Verbeitragung von Einkünften 
aus Kapitalvermögen verbessern oder sogar lösen, fern jeglicher Realität. 

4 Daten sind nur bis einschließlich 2008 erhältlich [Statistisches Bundesamt (2012), Fachserie 14, Reihe 7.1.1, S. 10].

Zusammensetzung der Summe der Einkünfte
1992 bis 2008

nicht selbständige Arbeit 
Kapitalvermögen = **
Vermietung und Verpachtung = *

***) Übrige Anteile: Gewerbebetrieb, Selbstängie Arbeit, Sonstige Einkünfte

Quelle: Statistisches Bundesamt (2012), Fachserie 14

80 %

Anteil der Einkunftsart  
in Prozent***

60 %

40 %

20 %

 3,3 %**
 -0,3 %*

 1,7 %**
 0,6 %*  3,3 %**

 1,1 %*

2001 2004 2008

80,6 % 80,7 % 73,9 %

Erwartungen, die 
Finanzierung der 
Krankenversicherung 
ließe sich über die 
Verbeitragung von 
Einkünften aus Kapi-
talvermögen lösen, 
sind fern jeglicher 
Realität. 
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12.  Die Bürgerversicherung wird dem eigenen Anspruch der 
Solidarität nicht gerecht.

Die Kernthemen der Bürgerversicherung sind Solidarität und Gerechtigkeit. Sie sollen 
wahlweise „gestärkt“, „ausgebaut“ oder „weiterentwickelt“ werden. So oder ähnlich 
kann man es in jedem programmatischen Beschluss zur Bürgerversicherung nachlesen 
[u.a. SPD (2011b), S. 21].

Das klingt gut, sollte aber Anlass genug sein, einmal grundsätzlich über die verschie-
denen Ebenen von Gerechtigkeit und Solidarität im Gesundheitswesen nachzudenken:

 › Solidarität zwischen Gesunden und Kranken
 › Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen 
 › Ökonomische Gerechtigkeit zwischen Einkommensstarken und -schwachen 
 › Solidarität mit den Familien

Die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken ist das Wesen jeder Krankenversiche-
rung, sie wird in der Privaten Krankenversicherung ebenso geleistet wie in der heutigen 
GKV oder auch in einer Bürgerversicherung. 

Die Gerechtigkeit zwischen den Generationen hingegen ist das Alleinstellungsmerkmal 
der Privaten Krankenversicherung. In der PKV stellt der Aufbau von Alterungsrückstel-
lungen in Höhe von inzwischen 180 Milliarden Euro sicher, dass jede Versichertengene-
ration selbst Vorsorge für ihre im Alter steigenden Gesundheitskosten trifft. Kapitalde-
ckung bedeutet damit immer auch Generationengerechtigkeit. Die Bürgerversicherung 
würde genau diese Solidarität zwischen den Generationen abschaffen. Mit Auflösung der 
PKV soll die Finanzierung des Gesundheitssystems in Gänze auf das nicht generationen-
gerechte Umlageverfahren umgestellt werden. Unsere Kinder und Enkelkinder hätten 
die entsprechenden Mehrlasten zu tragen.

Als Alleinstellungsmerkmal der Bürgerversicherung wird häufig die vermeintliche öko-
nomische Gerechtigkeit zwischen Einkommensstarken und Einkommensschwachen 
einerseits und die Solidarität mit den Familien andererseits (Familienlastenausgleich) 
genannt. Diese Solidarität wäre – so der Vorwurf – in der Privaten Krankenversiche-
rung nicht gegeben. Sie ließe sich nur in einer Bürgerversicherung verwirklichen. Eben 

diesem Anspruch wird das Modell der 
Bürgerversicherung aber aus mehreren 
Gründen nicht gerecht. Ein Überblick:

(a) Existenz der 
Beitragsbemessungsgrenze 

Im Prinzip halten – bis auf die Lin-
ken – alle Parteien zumindest auf der 
Arbeitnehmerseite an der Existenz der 
Beitragsbemessungsgrenze fest. Das hat 
allerdings verteilungspolitische Folgen. 
Die ökonomische Gerechtigkeit ist nicht 
gewährleistet. 

Weil die Beitragsbemessungsgrenze eine 
Umverteilung nur bis zu einer Einkom-
mensgrenze zulässt, bleiben besonders 
leistungsfähige Versicherte mit einem 

Die Solidarität 
zwischen Gesunden 
und Kranken ist das 
Wesen jeder Kran-
kenversicherung. 
Die Gerechtigkeit 
zwischen den Gene-
rationen hingegen ist 
das Alleinstellungs-
merkmal der PKV.

Arbeitnehmerbelastung in der Bürgerversicherung 
im Modell der SPD

Arbeitnehmerbeitrag Bürgerversicherung 

Annahmen: Arbeitnehmerbelastung in der Bürgerversicherung (optimistisches Szenario): 7,6 Prozent, 
die Beitragsbemessungsgrenze bleibt bei 47.250 Euro. [vgl. Modell der SPD]

6.000 €

4.000 €

2.000 €

Alleinverdiener-Haushalt
1. Einkommen: 94.500 € 

2. Einkommen: - 
Gesamteinkommen: 94.500 €

3.591 €

Zwei-Verdiener-Haushalt
1. Einkommen: 47.250 € 
2. Einkommen: 47.250 € 

Gesamteinkommen: 94.500 €

7.182 €
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Großteil ihres Einkommens verschont. Gleichzeitig ist durch die Beitragsbemessungs-
grenze der Tatbestand gegeben, dass Ehepaare und Familien mit gleichem Haushalts-
einkommen eben nicht gleich, sondern ungleich behandelt werden. Im Extremfall führt 
die Beitragsbemessungsgrenze dazu, dass – bei gleichem Gesamteinkommen – die 
Beitragsbelastung für einen Zwei-Verdiener-Haushalt doppelt so hoch ausfällt wie für 
einen Allein-Verdiener-Haushalt. Gerechtigkeit geht anders!

Gerecht wäre eine Beitragsbelastung allein nach der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
der Haushalte. Im Fall der Einkommenssteuer wird dabei in den meisten industriell 
entwickelten Ländern eine progressive Ausgestaltung der Belastung als „gerecht“ 
empfunden. Die Progression gewährleistet, dass höhere Einkommen nicht nur absolut, 
sondern auch prozentual höher besteuert werden. Genau das kann die Beitragserhe-
bung in der Bürgerversicherung nach der Funktionalität der heutigen Gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht gewährleisten. Die Höhe des Beitrags ist bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze proportional ansteigend, ab dem Überschreiten der Grenze verhält 
sich die Belastungswirkung mit wachsendem Einkommen sogar regressiv. Das heißt, 
mit zunehmender Leistungsfähigkeit sinkt die prozentuale Belastung. 

(b) Einbeziehung weiterer Einkommensarten 

Unter anderem die Grünen wollen zur 
Finanzierung der Bürgerversicherung – 
neben Lohn und Gehalt – weitere Einkom-
mensarten wie zum Beispiel Einkünfte 
aus Kapitalvermögen oder Vermietung 
und Verpachtung einbeziehen [u.a. Bünd-
nis 90/Die Grünen (2010), S. 13]. Dadurch 
entsteht insbesondere im Zusammen-
spiel mit dem geplanten Sparerfreibetrag 
sowie der Beitragsbemessungsgrenze 
eine verteilungspolitische Schieflage. 

Denn eine direkte Einbeziehung weiterer 
Einkommensarten führt keineswegs 
dazu, dass sich Vermögensmillionäre 
überproportional an der Finanzierung 
beteiligen würden. Sie liegen mit ihren 
Vermögenseinkünften nämlich überwie-
gend über der (erhöhten) Beitragsbe-
messungsgrenze. Gleichzeitig werden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rah-
men des Sparerfreibetrags (801 Euro) 
verschont. So können völlig verschiedene 
Einkommen mit einem identischen Krankenversicherungsbeitrag belastet werden. Das 
widerspricht der Beitragsgerechtigkeit, denn ungleiche Einkommen würden in der Bür-
gerversicherung nicht ungleich, sondern gleich behandelt.

Die Linke will den Einbezug weiterer Einkommensarten mit der Abschaffung der Beitrags-
bemessungsgrenze kombinieren. So entstünde eine neue Gesundheitssteuer „auf alles“, 
die dem Wesen einer Einheitssteuer mit einem einstufigen Einkommenssteuertarif ent-
spräche. Bei den Linken soll diese auch als „flat tax“ zu interpretierende Einheitssteuer bei 
10,5 Prozent liegen. Eingangs- und Spitzensteuersatz sind identisch. Das wird im Allgemei-
nen als besonders ungerecht empfunden.

Beitragsbelastung in der Bürgerversicherung 
im Modell der Grünen

Gehalt  
Einkünfte aus Kapitalvermögen*

Beitrag Bürgerversicherung 

*) davon abzuziehen ist der Sparerfreibetrag (801 €)

Annahmen: Bei Bestandsschutz für die Privatversicherten erlaubt der Einbezug weiterer Einkommensarten 
– optimistisch gerechnet – eine Beitragssatzsenkung um 0,4 Prozentpunkte, kombiniert mit der Erhöhung 
der Beitragsbemessungsgrenze von 47.250 auf 69.600 Euro (0,5 Prozentpunkte) ergibt sich ein Beitragssatz  
von 14,6 Prozent. [vgl. Rothgang (2010), S. 142, Nr. 243]
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69.600 €

Angestellter,  
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Gehalt: 68.799 € 
Kapitaleinkünfte: 1.601 € 
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70.400 €

Vermögensmillionär
Gehalt: 69.600 € 

Kapitaleinkünfte: 20.000 € 
Gesamteinkommen:  

89.600 €

10.162 10.162 10.162

Das Krankenver-
sicherungssystem 
der Linken wäre 
eine „flat tax“. Die 
Linken auf den 
Spuren von Paul 
Kirchhof.
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In Deutschland wurde der Einheitssteuer oder „flat tax“ im Bundestagswahlkampf 2005 
erhöhte Aufmerksamkeit zuteil. Sie wurde nicht nur, aber insbesondere von den Linken, als 
höchst ungerecht kritisiert. Umso verwunderlicher ist es nun, dass die Linke gleichzeitig 
für das Modell der Bürgerversicherung eine Einheitsbelastung favorisiert. Absurd, aber 
wahr: Die Finanzierung des Krankenversicherungssystems würde zur „flat tax“. Die Linke 
ist auf den Spuren von Paul Kirchhof. Eine prozentuale Einheitslast, die im Steuersystem 
als höchst ungerecht empfunden wird, soll im zum Steuersystem mutierten Krankenversi-
cherungssystem besonders gerecht, sozial und solidarisch sein.

(c) Familienlastenausgleich 

Bestandteil der heutigen Gesetzlichen Krankenversicherung ist die beitragsfreie 
Versicherung von Kindern und nicht erwerbstätigen Ehepartnern. Diese so genannte 
Familien versicherung soll die Solidarität der Alleinstehenden mit den finanziellen 
Belastungen der Familien gewährleisten. Bei den Befürwortern der Bürgerversicherung 
gibt es unterschiedliche Standpunkte zu der Frage, ob die beitragsfreie Familienversi-
cherung so oder ähnlich weiterhin Bestand hätte [SPD (2011b), S. 23]. 

Bleibt es in der Bürgerversicherung bei der Familienversicherung, kann der Famili-
enlastenausgleich in der Bürgerversicherung seinem Anspruch nicht gerecht werden. 
Der Familienlastenausgleich macht es möglich, dass Doppel-Verdiener-Haushalte mit 
relativ niedrigem Gesamteinkommen mit ihren Versicherungsbeiträgen die Beitrags-
freiheit von Ehepartnern (ohne erziehende oder pflegende Tätigkeit) aus Haushalten 
mit einem hohen Einkommen subventionieren. Und das obwohl – wie im Beispiel – das 

Gesamteinkommen des Allein-Verdiener-
Haushaltes doppelt so hoch wie das 
Gesamteinkommen des Zwei-Verdiener-
Haushaltes ist.

Überdies ergibt ein Vergleich zwischen 
den durchschnittlich gezahlten Beiträgen 
und dem Wert der in Anspruch genomme-
nen Gesundheitsleistungen im heutigen 
System der GKV, dass trotz der beitrags-
freien Mitversicherung die Familien in der 
Regel Nettozahler sind. Erst bei 4 Kindern 
wird die Durchschnittsfamilie zum Netto-
empfänger [Bertelsmann Stiftung (2013), 
S. 50.]. Dasselbe würde in der Bürger-
versicherung gelten. Hinzu kommt, dass 
die beitragsfreie Familienversicherung 
systematisch längere Ausbildungszeiten 
beziehungsweise die Aufnahme eines 
Studiums subventioniert. Auf diese Art 
und Weise werden bildungsferne Fami-
lien benachteiligt.

Inzwischen haben viele erkannt, dass der Familienlastenausgleich in seiner heutigen 
Ausgestaltung einen sozialrechtlichen Anachronismus darstellt. Auch deshalb setzen 
einzelne Varianten der Bürgerversicherung nur auf eine beitragsfreie Kinderversiche-
rung beziehungsweise auf eine zeitlich begrenzte Familienversicherung. Dieser Ansatz 
der Neudefinition der beitragsfreien Familienversicherung ist dabei prinzipiell zu begrü-
ßen. Schließlich ist diese nicht als „Ehehilfe“ gedacht. Allerdings darf die Beseitigung 
dieser verteilungs- und familienpolitischen Schieflage nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sie problemlos auch außerhalb einer Bürgerversicherung zu lösen ist. Die Fami-
lienversicherung lässt sich auch im jetzigen Krankenversicherungssystem neu regeln. 

Familienlastenausgleich in der Bürgerversicherung
Arbeitnehmerbelastung im Modell der SPD

Annahmen: Arbeitnehmerbelastung in der Bürgerversicherung (optimistisches Szenario): 7,6 Prozent, 
die Beitragsbemessungsgrenze bleibt bei 47.250 Euro. [vgl. Modell der SPD]
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13.  Die Bürgerversicherung führt zur Zwei-Klassen-Medizin.

Ziel der Bürgerversicherung ist die Abschaffung der so genannten Zwei-Klassen-Medizin. 
Durch die Einführung einer einheitlichen Krankenversicherung mit einer einheitlichen 
Vergütungsordnung sei gewährleistet, dass in Zukunft nicht mehr der Versichertensta-
tus oder die Einkommensverhältnisse über Leistungsniveau oder -umfang entscheiden. 
So oder ähnlich kann man es in jedem Konzept zur Bürgerversicherung nachlesen. 

Die Zwei-Klassen-Medizin – wie sie von den politischen Befürwortern der Bürgerver-
sicherung verstanden wird – prangert die Unterschiede einer Gesundheitsversorgung 
je nach Einkommens- und Versicherungsstatus an. Das Einebnen dieser Unterschiede 
klingt auf den ersten Blick grundsätzlich attraktiv. Ein zweiter Blick zeigt allerdings, 
dass die „Unterschiedslosigkeit“ und „Einheitlichkeit“ der gesundheitlichen Versorgung 
eine Illusion bleibt. Die Menschen werden auch in der Bürgerversicherung je nach ihren 
Prioritäten und ihren (finanziellen) Möglichkeiten nach einem besseren Schutz als dem 
Grundschutz suchen. Das wird allein schon durch Zusatzversicherungen möglich sein, 
die inzwischen systemfremd selbst die GKV anbieten darf. 

Die systemfremde Existenz von Zusatzversicherungen in der GKV holt das ans Licht, 
was die „Vordenker“ der Bürgerversicherung gerne verschleiern. Differenzierungen in 
der Versorgung oberhalb eines gesetzlich vorgeschriebenen Grundversorgungsniveaus 
sind durchaus gewollt. Sie sind auch Ausdruck von Wettbewerb, unterschiedlichen Prä-
ferenzen und Wahlfreiheit der Bürger. Letztlich ließe sich deshalb die in einer Bürgerver-
sicherung versprochene Unterschiedslosigkeit nur dann vollständig durchsetzen, wenn 
allen Bürgern die Beschaffung privat finanzierter Gesundheitsleistungen (innerhalb 
oder außerhalb einer Zusatzversicherung) verboten und dieses Verbot auch kontrolliert 
und durchgesetzt würde. 

Dieses Bedingungsgefüge ist selbst in streng zentralistisch organisierten Staaten nicht 
erfüllbar. Also gilt: Eine freie Gesellschaft wählt je nach individuellen Präferenzen und 
finanziellen Ressourcen unterschiedlich hohe medizinische Versorgungsstandards im 
Krankheitsfall. Das stellt keine Zwei-Klassen-Medizin dar, sondern lediglich eine frei 
gewählte medizinische Leistungs- und Qualitätsdifferenzierung. Medizinische Leis-
tungsdifferenzierung wird erst dann zur Zwei- oder Mehr-Klassen-Medizin, wenn die 
bewusste Wahl einer höheren medizinischen Versorgung automatisch zu Lasten Dritter 
führt, die sich nicht für eine höherwertige medizinische Versorgung entschieden haben. 
Das ist in Deutschland definitiv nicht der Fall.

In Deutschland gibt es zwei Versicherungssysteme, aber nur eine Versorgungsstruktur. 
Innerhalb dieser Versorgungsstruktur sorgt gerade das Nebeneinander von PKV und 
GKV dafür, dass es für die gesamte Bevölkerung zu einer sehr guten Versorgung ohne 
nennenswerte Wartezeiten kommt. So leisten Privatversicherte – weil sie für viele medi-
zinische Leistungen höhere Honorare zahlen – mit ihrem Mehr umsatz (10,8 Milliarden 
Euro) einen überproportionalen Beitrag zum Gesundheitswesen. Dieser Beitrag kommt 
direkt auch der Versorgung der gesetzlich Versicherten zu Gute. 

Die Existenz der PKV für Leistungsunterschiede in der medizinischen Versorgung ver-
antwortlich zu machen, ist dagegen unsinnig. Denn der Tatbestand, dass es in der PKV 
vertragliche Leistungssicherheit gibt, ist nicht ursächlich für den einen oder anderen 
Leistungsausschluss in der GKV. Die überwiegende Zuzahlungsfreiheit in der PKV steht 
in keinem kausalen Zusammenhang zur Einführung von Zuzahlungen in der GKV. Und: 
Die Charakterisierung der PKV als budgetfreie Zone ist nicht Auslöser einer eben sol-
chen Budgetierung in der GKV. 

Letztlich ist es genau umgekehrt. Nur der Fortbestand der PKV schützt gesetzlich Ver-
sicherte vor Leistungskürzungen. Denn in der PKV gibt es einen unkündbaren Leis-
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tungskatalog. Das hat auch Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbandes, erkannt. 
Sie hat die richtigen Schlüsse gezogen, als sie im Tagesspiegel (1.7.2008) sagte: „Ohne 
die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der Leistungskatalog 
auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird, größer. In einem Einheitssystem [in 
einer Bürgerversicherung] ließen sich die Leistungen leichter reduzieren.“

Genau diese Konkurrenzsituation würde die Bürgerversicherung beseitigen. Eine for-
cierte Rationierung von Leistungen wäre die Folge. in Reaktion darauf würde ein grauer 
Markt entstehen, auf dem diejenigen, die es sich leisten können, mit Barzahlungen den 
rationierten Leistungen ausweichen. Fazit: Eine echte Zwei-Klassen-Medizin entsteht 
erst unter der Voraussetzung eines Einheitssystems. 

Ein Blick über die Grenzen kann diesen Zusammenhang eindrucksvoll bestätigen: Nir-
gendwo gibt es eine so ausgeprägte Zwei-Klassen-Medizin wie in den Staaten, die formal 
ein einheitliches Versorgungssystem haben, wie zum Beispiel Großbritannien. Die Wirk-
lichkeit in diesen Ländern ist von Warteschlangen, Rationierungen sowie einer schlech-
ten Infrastruktur bei den Leistungserbringern und den staatlichen Gesundheitsdiensten 
geprägt. Die einzige Möglichkeit, die Rationierungen und Belastungen in staatlichen 
Gesundheitsdiensten zu vermeiden, ist der Abschluss einer privaten Krankenversiche-
rung. Immer mehr Menschen machen in Großbritannien davon Gebrauch. Sie lassen 
sich ambulant wie stationär bei Ärzten behandeln, die immer häufiger – ohne Wartezeit 
und Rationierung – ausschließlich privat praktizieren. Eine allzu menschliche Ausweich-
reaktion, die charakteristisch für überwiegend einheitliche Gesundheitssysteme ist und 
letztlich eine echte Zwei-Klassen-Medizin zu Lasten Dritter mit all ihren Konsequenzen 
begründet, allen voran die Erosion gemeinsamer Versorgungsstrukturen.

14.  Die Bürgerversicherung belastet die öffentlichen Haushalte. 
Oder die Gemeinschaft der Versicherten. 

Im Konzept der Bürgerversicherung ist vorgesehen, dass neben allen Angestellten und 
Selbständigen auch alle bislang privat versicherten Beamten und Pensionäre in die 
Bürgerversicherung einbezogen werden [u.a. Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 12]. Das 
impliziert die Abschaffung der Beihilfe. An ihre Stelle tritt ein Arbeitgeberanteil, den 
der öffentliche Arbeitgeber an die Träger der Bürgerversicherung zahlt. Das führt – je 
nach dem, ob das Modell Bestandsschutz voraussetzt oder nicht – zur Belastung der 
öffentlichen Haushalte oder zur Belastung des Versichertenkollektivs selbst. 

(a) Belastung der öffentlichen Haushalte! 

Der Bestandsschutz der Beihilfe folgt direkt aus dem anerkannten Bestandsschutz der 
Privatversicherten. Konsequenterweise lässt die Bürgerversicherung nur ein Modell zu, 
in dem ausschließlich neue Beamte in der Bürgerversicherung versicherungspflichtig 
würden. Zwangsläufig würden daher über einen längeren Zeitraum für Beamte zwei 
Sicherungssysteme nebeneinander existieren. Da es sich bei den neuen Beamten in der 
Regel um junge und gesunde Personen handelt, werden die Arbeitgeberbeiträge die 
Beihilfeausgaben übersteigen. Arbeitgeberbeiträge müssen monatlich für jeden Neube-
amten gezahlt werden, Beihilfeausgaben fallen für den jungen Neubeamten und für 
seine beilhilfeberechtigten Angehörigen nur im relativ seltenen Krankheitsfall an. 
Zuzüglich zu den hohen Arbeitgeberbeiträgen für die jungen Beamten hat die öffentliche 
Hand für die älteren und relativ häufiger kranken Bestandsbeamten die entsprechend 
hohen Beihilfezahlungen zu leisten. Die Einführung einer Versicherungspflicht für neue 
Beamte lohnt sich für den Dienstherrn damit finanziell nicht. Die öffentliche Hand hat 
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tungskatalog. Das hat auch Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbandes, erkannt. 
Sie hat die richtigen Schlüsse gezogen, als sie im Tagesspiegel (1.7.2008) sagte: „Ohne 
die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der Leistungskatalog 
auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird, größer. In einem Einheitssystem [in 
einer Bürgerversicherung] ließen sich die Leistungen leichter reduzieren.“

Genau diese Konkurrenzsituation würde die Bürgerversicherung beseitigen. Eine for-
cierte Rationierung von Leistungen wäre die Folge. in Reaktion darauf würde ein grauer 
Markt entstehen, auf dem diejenigen, die es sich leisten können, mit Barzahlungen den 
rationierten Leistungen ausweichen. Fazit: Eine echte Zwei-Klassen-Medizin entsteht 
erst unter der Voraussetzung eines Einheitssystems. 

Ein Blick über die Grenzen kann diesen Zusammenhang eindrucksvoll bestätigen: Nir-
gendwo gibt es eine so ausgeprägte Zwei-Klassen-Medizin wie in den Staaten, die formal 
ein einheitliches Versorgungssystem haben, wie zum Beispiel Großbritannien. Die Wirk-
lichkeit in diesen Ländern ist von Warteschlangen, Rationierungen sowie einer schlech-
ten Infrastruktur bei den Leistungserbringern und den staatlichen Gesundheitsdiensten 
geprägt. Die einzige Möglichkeit, die Rationierungen und Belastungen in staatlichen 
Gesundheitsdiensten zu vermeiden, ist der Abschluss einer privaten Krankenversiche-
rung. Immer mehr Menschen machen in Großbritannien davon Gebrauch. Sie lassen 
sich ambulant wie stationär bei Ärzten behandeln, die immer häufiger – ohne Wartezeit 
und Rationierung – ausschließlich privat praktizieren. Eine allzu menschliche Ausweich-
reaktion, die charakteristisch für überwiegend einheitliche Gesundheitssysteme ist und 
letztlich eine echte Zwei-Klassen-Medizin zu Lasten Dritter mit all ihren Konsequenzen 
begründet, allen voran die Erosion gemeinsamer Versorgungsstrukturen.

14.  Die Bürgerversicherung belastet die öffentlichen Haushalte. 
Oder die Gemeinschaft der Versicherten. 

Im Konzept der Bürgerversicherung ist vorgesehen, dass neben allen Angestellten und 
Selbständigen auch alle bislang privat versicherten Beamten und Pensionäre in die 
Bürgerversicherung einbezogen werden [u.a. Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 12]. Das 
impliziert die Abschaffung der Beihilfe. An ihre Stelle tritt ein Arbeitgeberanteil, den 
der öffentliche Arbeitgeber an die Träger der Bürgerversicherung zahlt. Das führt – je 
nach dem, ob das Modell Bestandsschutz voraussetzt oder nicht – zur Belastung der 
öffentlichen Haushalte oder zur Belastung des Versichertenkollektivs selbst. 

(a) Belastung der öffentlichen Haushalte! 

Der Bestandsschutz der Beihilfe folgt direkt aus dem anerkannten Bestandsschutz der 
Privatversicherten. Konsequenterweise lässt die Bürgerversicherung nur ein Modell zu, 
in dem ausschließlich neue Beamte in der Bürgerversicherung versicherungspflichtig 
würden. Zwangsläufig würden daher über einen längeren Zeitraum für Beamte zwei 
Sicherungssysteme nebeneinander existieren. Da es sich bei den neuen Beamten in der 
Regel um junge und gesunde Personen handelt, werden die Arbeitgeberbeiträge die 
Beihilfeausgaben übersteigen. Arbeitgeberbeiträge müssen monatlich für jeden Neube-
amten gezahlt werden, Beihilfeausgaben fallen für den jungen Neubeamten und für 
seine beilhilfeberechtigten Angehörigen nur im relativ seltenen Krankheitsfall an. 
Zuzüglich zu den hohen Arbeitgeberbeiträgen für die jungen Beamten hat die öffentliche 
Hand für die älteren und relativ häufiger kranken Bestandsbeamten die entsprechend 
hohen Beihilfezahlungen zu leisten. Die Einführung einer Versicherungspflicht für neue 
Beamte lohnt sich für den Dienstherrn damit finanziell nicht. Die öffentliche Hand hat 
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– bei Einführung einer Bürgerversicherung – Jahr für Jahr mit massiven Mehrausgaben 
zu rechnen. Die Gebietskörperschaften werden kaum bereit sein, diese finanziellen 
Mehrbelastungen bei der Absicherung ihrer Beamten zu akzeptieren.

(b) Entlastung der öffentlichen Haushalte? 

Trotz des anerkannten Bestandsschutzes gehen viele Varianten der Bürgerversiche-
rung annahmegemäß davon aus, dass die übergangslose sofortige Einbeziehung aller 
Beamten in eine Bürgerversicherung denkbar wäre. Ein derartiges Szenario ist lediglich 
Theorie. Dennoch geht Rothgang für diesen Fall von Minderausgaben in Höhe von 3,5 
Milliarden Euro aus [Rothgang (2010), S. 27]. Diese entstünden aus der Differenz zwi-
schen den Arbeitgeberbeiträgen, die die öffentliche Hand in der Bürgerversicherung 
zahlen müsste und den Beihilfezahlungen, die im derzeitigen System der Beihilfe anfal-
len. Sind derartige Einsparungen realistisch? Am Ende entpuppt sich – das zeigt sich 
in der folgenden rechnerischen Überprüfung – die Berechnung von Rothgang als leeres 
Versprechen:

Laut Statistischem Bundesamt summierten sich die Beihilfezahlungen im Jahr 2006 auf 
9,3 Milliarden Euro. Die Höhe des Arbeitgeberbeitrags, den die öffentliche Hand zu tragen 
hätte, wird im Gutachten von Rothgang anhand der (beitragspflichtigen) Beamten- und 
Versorgungsbezüge berechnet. Diese beliefen sich im Jahr 2006 unter Berücksichtigung 
einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze auf zusammen 96,4 Milliarden Euro. 
Bei einem Beitragssatz von 12,1 Prozent entsteht im grünen Grundmodell demnach eine 
Einsparung für die öffentlichen Haushalte von rund 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. 

Berechnungsmethodik und Ergebnisse Rothgang (2010)

A Beihilfeausgaben in Mrd. € (2006)* 9,32 Mrd. €

B Beitragspflichtige Beamten- und  
Versorgungsbezüge (2006)* 96,4 Mrd. €

C Beitragssatz in der Modellvariante 12,1 %

D = C/2 Arbeitgeberbeitrag in der Modellvariante 6,05 %

E = B x D Arbeitgeberbeiträge für Beamte und Pensionäre pro Jahr 5,83 Mrd. €

F = A-E Einsparungen für die öffentlichen Haushalte pro Jahr 3,49 Mrd. €

* Statistisches Bundesamt (2009)

Die Überprüfung dieser Rechnung fördert zahlreiche Fehler zu Tage. Die tatsächlichen 
fiskalischen Wirkungen einer Einbeziehung der Beamten in die Bürgerversicherung lie-
gen weit unter dem bei Rothgang genannten Niveau. Drei wesentliche Unstimmigkeiten 
seien hier genannt:

 › Der aus den Beamten- und Versorgungsbezügen errechnete Arbeitgeberbeitrag für 
die Beamten enthält lediglich die Krankenversicherungskosten, die gegenüberge-
stellten Beihilfekosten enthalten jedoch auch die Kosten der Pflegeversicherung. 
Eine konsistente Rechnung muss dementsprechend auch die Arbeitgeberbeiträge 
für Beamte und Pensionäre in der Pflegeversicherung zum Abzug bringen. Der Bei-
trag liegt bei 0,975 Prozent beziehungsweise 0,94 Milliarden Euro. 

 › Das Leistungsniveau der beihilfeberechtigten Privatversicherten liegt häufig weit über 
dem der GKV. Mit dem Bürgerentlastungsgesetz hat der Gesetzgeber das Leistungs-
niveau der GKV im Verhältnis zur PKV mindestens mit 80 Prozent bemessen [vgl. 
Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung (KVBEVO)]. Eine konsis-
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tente Rechnung muss dementsprechend die Beihilfeausgaben um jene Beihilfeaus-
gaben bereinigen, die sich auf Leistungen oberhalb des Leistungsniveaus der GKV 
beziehen. Je nach Beihilfeträger beziehungsweise Beihilfevorschrift können das sehr 
unterschiedliche Beiträge sein. Im Extremfall kumulieren sich die Minderausgaben 
auf 1,86 Milliarden Euro (20 Prozent von 9,32 Milliarden Euro). 

 Die Minderausgaben entstehen allerdings nicht durch das Szenario der Bürger-
versicherung, sondern stellen das Ergebnis eines Entschlusses dar, parallel zur 
Einführung der Bürgerversicherung die Leistungen des Staates für die heutigen 
Beihilfeempfänger systematisch einzuschränken. Letztendlich geht es dabei um Ra-
tionierungen, die Rothgang zu Gunsten der Bürgerversicherung instrumentalisiert. 
Er macht diese Einsparungen aus den Leistungseinschränkungen gegenüber den 
heute Beihilfeberechtigten als finanzielle Wirkung der Bürgerversicherung geltend. 
Beide Tatbestände – Bürgerversicherung auf der einen, Rationierung auf der ande-
ren Seite – gilt es rechnerisch sauber zu trennen. 

 › Seit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) ist eine Finanzierung der 
Kinderbeiträge durch steuerfinanzierte Bundeszuschüsse ein erklärter politischer 
Wille. In der Begründung zum Entwurf des GKV-WSG der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD vom 24.10.2006 (BT-Drs.16/3100) heißt es dazu: „Die gesetzliche Kranken-
versicherung trägt … eine Reihe gesamtgesellschaftlicher Lasten, wie insbesondere 
die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, und leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur Erhaltung gesamtgesellschaftlicher Solidarität.“ 

 In der Praxis werden für die Kinderbeiträge in der GKV über 14 Milliarden Euro be-
nötigt. Soll es auch in Zukunft bei einer Steuerfinanzierung bleiben, müsste der 
Steuerzuschuss proportional mit der Zahl der dort Versicherten steigen, wenn man 
die Beihilfeberechtigten (rund 4,2 Millionen) in eine Bürgerversicherung überführen 
würde. Bei einer Abschaffung der Beihilfe hätte dies – auch weil Beihilfeberechtigte 
im Vergleich zur Versichertenstruktur der GKV überproportional viele Kinder haben 
– eine Erhöhung des Steuerzuschusses für Kinderbeiträge um rund 6 Prozent (0,84 
Milliarden) zur Folge.

Alle drei genannten Faktoren zusammen zeigen, dass die öffentliche Hand auch bei 
einer ohnehin nur in der Theorie möglichen sofortigen Einführung einer Bürgerversi-
cherung für heute Beihilfeberechtigte (ohne Bestandsschutz) nicht mit nennenswerten 
Einsparungen zu rechnen hätte. Die von Rothgang publizierte Entlastungsrechnung gilt 
es dementsprechend zu korrigieren. Ein Überblick: 

Modifizierte Berechnung (Ausgangspunkt: Rothgang (2010))

A Einsparungen für die öffentlichen 
Haushalte pro Jahr (nach Rothgang 2010) 3,49 Mrd. €

B
Bereinigung um die Arbeitgeberbeiträge 
für Beamte und Pensionäre in 
der Pflegeversicherung 

0,94 Mrd. €

C
Rationierung: Beihilfeausgaben, die 
sich auf Leistungen oberhalb des 
Leistungsniveaus der GKV beziehen 

bis zu 1,86 Mrd. €

D Mehrbelastung durch Anstieg 
des Steuerzuschusses 0,84 Mrd. €

E = A-(B+C+D) Belastungen / Einsparungen für die 
öffentlichen Haushalte pro Jahr bis zu - 0,15 Mrd. €
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(c) Belastung des Versichertenkollektivs

Angesichts der rechnerischen Fehler im Gutachten von Rothgang zur grünen Bürgerver-
sicherung sind eventuelle Entlastungen der Haushalte auf Grund des Gesamtvolumens 
der Ausgaben vollständig zu vernachlässigen. Unabhängig von der exakten Größe wäre 
eine eventuelle Entlastung der öffentlichen Haushalte ein durch und durch fragwürdiger 
Vorgang. Es würde sich um einen klassischen Verschiebebahnhof handeln. Die öffent-
liche Hand würde sich nur zu Gunsten von Arbeitgeberbeiträgen ihrer relativ hohen 
Beihilfezahlungen für das relativ alte Kollektiv der Beamten entledigen. Gleichzeitig 
wären die bisher beihilfeberechtigten Angehörigen beitragsfrei.

In diesem Fall entstünden Ersparnisse, die vollständig auf Kosten der Versicherten der 
Bürgerversicherung erzielt oder – besser gesagt – „sozialisiert“ würden. Denn Beamte, 
die vom Staat als Beihilfeträger in eine Bürgerversicherung „abgeschoben“ werden, sind 
im Kollektiv als kostenintensives „schlechtes Risiko“ zu betrachten. Sie haben im Ver-
gleich zur „normalen“ Wohnbevölkerung eine höhere Lebenserwartung. Schon jetzt 
(2008) liegt das Durchschnittsalter der Beamten und beihilfeberechtigten Angehörigen 
mit 45,9 Jahren über dem Altersdurchschnitt der anderen Versichertengruppen (42,9 
Jahre). Hinzu kommt, dass Beamte eine hohe Zahl an beitragsfreien Mitversicherten 
mitbrächten. Die Mitversicherungsquote bei den Beihilfeberechtigten in einer Bürger-
versicherung wäre 1,77; das heißt, auf 100 beihilfeberechtigte Mitglieder kommen 77 
Mitversicherte. Im Kollektiv der Bürgerversicherung ohne die Beamten läge die Mitver-
sicherungsquote wesentlich niedriger, nämlich nur bei 1,38 [WIP (2005)].

Fazit: Der Bestandsschutz der Beihilfe lässt bei Einführung einer Bürgerversicherung 
nur ein Modell zu, in dem ausschließlich Neubeamte in der Bürgerversicherung versi-
cherungspflichtig wären. Zwangsläufig müsste die öffentliche Hand mit massiven Mehr-
ausgaben rechnen. Das Szenario ohne Bestandsschutz ist dagegen reine Theorie. Es 
würde darüber hinaus die öffentliche Hand lediglich dazu verleiten, die Gestaltung der 
Bürgerversicherung als sozialpolitischen Verschiebebahnhof zu missbrauchen. Unter 
dem Strich wären beide Alternativen gleich teuer. Wahlweise würden die Steuerzahler 
oder die Beitragszahler für die Belastungen einstehen müssen. 

15.  Die Bürgerversicherung führt zu „Vorteils-Hopping“. 
Ein Finanzausgleich kann dieses Problem nicht heilen. 

Die Idee, alle Bürger übergangslos in eine Bürgerversicherung einzubeziehen, ist nicht 
realistisch. Dazu wären massive Eingriffe in bestehende private Versicherungsverträge 
und in die Tätigkeit der privaten Versicherer nötig. Beides lässt – und das akzeptieren 
auch die Befürworter einer Bürgerversicherung – das Grundgesetz nicht zu. 

In Anbetracht des verfassungsrechtlich gegebenen Vertrauensschutzes wollen deshalb 
sowohl die SPD als auch die Grünen den Versichertenstaus der Privatversicherten nicht 
antasten, sondern ihnen stattdessen ein Wahlrecht für den Wechsel aus der PKV in 
die Bürgerversicherung einräumen. So heißt es im SPD-Präsidiumsbeschluss (April 
2011): „Privatversicherte können – unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand – in 
einem befristeten Zeitrahmen wählen, ob sie in der Bürgerversicherung (...) oder in ihren 
bestehenden Verträgen der Privatversicherung bleiben wollen.“ Das Ziel dieser Rege-
lung ist fast selbsterklärend: Mit Options- oder Wechselrechten hoffen die Parteien, die 
Umsetzung der Bürgerversicherung beschleunigen zu können. Längere Übergangspha-
sen sollen vermieden werden.

Für dieses Wechselrecht müssen die in der GKV Versicherten einen hohen Preis zahlen. 
Denn ein Wechselfenster stellt eine Einladung zum Vorteils-Hopping dar. Da die GKV 

Die Bürgerversi-
cherung würde die 
öffentliche Hand 
wahlweise fiska-
lisch belasten oder 
dazu verleiten, die 
Bürgerversicherung 
als sozialpolitischen 
Verschiebebahnhof 
zu missbrauchen.
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einkommensabhängige Beiträge, die PKV hingegen risikoadäquate Beiträge erhebt, 
gäbe es je nach Einkommen den Anreiz, durch einen Wechsel in die GKV Beiträge zu 
sparen. Diese Ersparnis für den Einzelnen müsste freilich in der Mehrzahl der Fälle von 
den übrigen GKV-Versicherten subventioniert werden. Das kann der Bürgerversicherung 
nur zum Nachteil gereichen. Entsprechende Konsequenzen für den Beitragssatz sind 
programmiert. Darauf weist auch die bürgerversicherungsfreundliche Studie der Hans-
Böckler-Stiftung hin [Hans-Böckler-Stiftung (2004)]. Dort heißt es, ein Optionsrecht 
würde sich „wohl eher beitragssatzsteigernd auf die Bürgerversicherung auswirken, da 
wohl eher ältere, höhere Kosten verursachende Personen wechseln würden, um den (im 
Einzelfall im Vergleich zur GKV höheren) (...) privaten Versicherungsbeiträgen im Alter zu 
entgehen.“

Das Problem des Vorteils-Hoppings wird also von den Vordenkern der Bürgerversiche-
rung erkannt. Lösen können sie es indes nicht. Und zwar auch nicht, wenn sie – wie 
die Grünen – parallel zum Wechselrecht für die verbleibenden Privatversicherten einen 
Finanzausgleich installieren wollen, um sicherzugehen, dass sich auf dem Weg zur Bür-
gerversicherung auch alle (nicht wechselnden) Privatversicherten am vermeintlich nur 
in der GKV möglichen Solidarausgleich beteiligen [Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 12]. 
Dieser Weg wäre aber verfassungswidrig und auch nicht sachgerecht (siehe unten). Das 
hat die SPD erkannt. In ihrem Präsidiumsbeschluss zur Bürgerversicherung (April 2011) 
nimmt sie – aus guten Gründen – Abstand von ihrem ursprünglichen Plan, im Bestand 
der PKV verbliebene Privatversicherte in einen Finanzausgleich einzubeziehen. 

Das politische Festhalten anderer Parteien am Plan eines Finanzausgleichs zwischen 
einem System der Einkommensumverteilung und einem System der Eigenverantwor-
tung hätte absurde Konsequenzen. Es führt zu einer klassischen Doppelbelastung, 
wenn Privatversicherte zum einen für ihre eigene Krankenversorgung im Alter einen 
Kapitalstock ansparen und gleichzeitig im Zuge eines am Kriterium der Altersstruktur 
festzumachenden Finanzausgleichs einen Solidarbeitrag für die Versorgung der älteren 
Versicherten in der Bürgerversicherung leisten müssten. Genauso wäre es familien-
politisch unausgewogen, wenn im System der PKV verbleibende Privatversicherte mit 
Kindern zum einen für ihre Kinder eigene risikoäquivalente Versicherungsprämien 
zahlen und gleichzeitig im Zuge eines Finanzausgleichs einen Solidarbeitrag für die 
beitragsfreie Mitversicherung von Kindern in der Bürgerversicherung leisten müssten.

Die Doppelbelastung wird gar zur Dreifachbelastung, wenn man den heute schon von 
den Privatversicherten zu Gunsten des Gesamtsystems geleisteten Solidarbeitrag 
berücksichtigt. Dabei geht es zum einem um Mehrumsätze über höhere Preise und 
privatärztliche Honorare in Höhe von aktuell 1.249 Euro p.a. je Privatversicherten und 
zum anderem um die anteilige Beteiligung der Privatversicherten am Steuerzuschuss 
zu Gunsten der jetzigen GKV (2012: 176 Euro je Privatversicherten). Beide Komponenten 
blieben in der Bürgerversicherung mit Bestandsschutz erhalten. Allein schon deshalb 
ist jede Aussage, dass sich Privatversicherte dem Sozialsystem entziehen und folgerich-
tig ein Finanzausgleich notwendig wäre, undifferenziert und falsch. 

Solidarbeitrag der Privatversicherten im Status Quo

absolut je Versicherten 

Solidarbeitrag I 
(Mehrumsatz 2011)

11,1 Mrd. Euro 1.249 Euro

Solidarbeitrag II 
(Steuerfinanzierung 2012)

1,6 Mrd. Euro 176 Euro

Summe I + II 12,7 Mrd. Euro 1.425 Euro

Ein Options- oder 
Wechselrecht 
würde sich „wohl 
eher beitragssatz-
steigernd auf die 
Bürgerversicherung 
auswirken.“ 
Hans-Böckler-Stiftung (2004) 
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16.  Die Bürgerversicherung erzeugt Bürokratie.  
Es entsteht ein hoher Verwaltungs- und Kontroll aufwand.

Die Befürworter der Bürgerversicherung behaupten, diese sei in ihrer Administration 
und Verwaltung einfach, einheitlich und transparent [Bündnis 90/Die Grünen (2010), S. 
11]. Das klingt zunächst einmal gut, hat aber mit der Realität nichts gemein. Denn für 
das Konzept der Bürgerversicherung müssten die Krankenkassen über umfassende 
Informationen zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen aller Versicherten 
verfügen. Doch dem ist nicht so. Dem wäre auch nicht so, wenn die Krankenkassen zu 
einem zweiten Finanzamt mutieren würden. Denn auch die Finanzverwaltung verfügt 
nur sehr eingeschränkt über Informationen über die Einkommenshöhe der Bürger in 
Deutschland. Ein Überblick: 

Über umfassende Einkommensinformationen verfügen die Krankenkassen in der 
Gegenwart nur für diejenigen Einkommensarten, auf denen die allgemeine gesetzliche 
Krankenversicherungspflicht nach § 5 SGB V basiert. Dabei handelt es sich in erster 
Linie um das Arbeitsentgelt, Rentenzahlungen und Lohnersatzleistungen. Für diese 
Einkünfte existiert ein umfänglicher Datenaustausch zwischen Arbeitgebern, Kranken-
kassen und Sozialversicherungsträgern. 

Weitere Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuerrechts, wie zum Beispiel Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, sind den Krankenkassen nur in den Fällen bekannt, in denen eine 
gesetzlich vorgeschriebene Einkommensprüfung vorgenommen wird. Diese wird unter 
anderem bei einem Antrag auf freiwillige oder Familienversicherung, bei einem Antrag 
auf Befreiung von der Zuzahlung oder bei Überprüfung der individuellen Sozialverträg-
lichkeit eines Zusatzbeitrages durchgeführt. 

Zwangsläufig sind die vorhandenen Einkünfte aus Kapitalvermögen nur von einer Min-
derheit der Versicherten in der GKV bekannt. Zugleich werden diese nicht elektronisch, 
sondern nur im Rahmen papiergebundener Verfahren erfasst, das heißt, schriftliche 
Anträge der Versicherten müssen von den Krankenkassenmitarbeitern manuell bear-
beitet werden. 

Ähnlich ergeht es den Finanzämtern. Genauso wie die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen haben die Finanzbehörden nur sehr eingeschränkte Informationen über alle 
Einkommensarten der jeweiligen Bürger. Denn die Einführung der Abgeltungssteuer 
hat bei den Finanzämtern zu einer neuen Unwissenheit über die Einkünfte aus Kapital-
vermögen einer Person geführt. Im Zuge der Abgeltungssteuer wird der Steuerbetrag 
im Quellenabzug von den Banken nur anonym an das Finanzamt abgeführt. Die Kran-
kenkassen könnten deshalb – im Fall einer Bürgerversicherung – nicht auf die Anlage 
„KAP“ der Einkommensteuererklärung als Nachweis von Einkünften aus Kapitalvermö-
gen zurückgreifen.

Damit lässt sich ein Fazit ziehen: Viele Varianten der „Bürgerversicherung“ setzen maß-
geblich auf die Einbeziehung aller Einkommensarten zur Beitragserhebung. Dazu gehö-
ren auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die (elektronische) Infrastruktur zur Erfas-
sung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist allerdings nicht vorhanden. Weder das 
Finanzamt noch die heutige GKV verfügen über die relevanten Informationen zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen der Versicherten. Das bestätigen auch einschlägige  
Gutachten zur Bürgerversicherung. Unter anderem heißt es bei Rothgang [Rothgang 
(2010), S. 10] es gebe Schwierigkeiten, weil „selbst im Einkommensteuerrecht inzwischen 
eine (anonyme) Abgeltungssteuer die einkommensbezogenen Steuersätze ersetzt hat.“ 

Der Ausbau der Infrastruktur zur Erfassung der Einkünfte aus Kapitalvermögen wäre nur 
mit hohem bürokratischen Aufwand realisierbar. Viele Varianten der Bürgerversicherung 

Die Einführung der 
anonymen Abgel-
tungssteuer hat zu 
einer Unwissenheit 
über die Einkünfte 
aus Kapitalvermö-
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dieser Einkünfte nur 
mit hohem bürokra-
tischen Aufwand zu 
realisieren.
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lassen sich deshalb nur unter erheblichem Verwaltungs- und Kontrollaufwand umset-
zen. Die Krankenkassen müssten zum zweiten Finanzamt mutieren. Das hat auch die 
SPD eingesehen. „Die SPD will die Krankenkassen nicht zu Finanzämtern machen“ 
[SPD-Generalsekretärin A. Nahles, 11.4.2011]. Damit verzichtet die SPD auf die bisher 
immer geforderte Erschließung neuer Beitragsquellen unter anderem aus Kapitalver-
mögen. Sie gesteht damit ein, dass die verhältnismäßig geringen zusätzlichen Beiträge 
auf Einkünfte aus Kapitalvermögen schnell verbraucht wären, um die zusätzliche Büro-
kratie zu finanzieren, die zur Erhebung dieser Beiträge benötigt werden würde.

17.  Die Bürgerversicherung bedroht den medizinischen Fort-
schritt. Für Ärzte und Patienten steht viel auf dem Spiel.

Das deutsche Gesundheitswesen gehört „zu den besten der Welt“ [SPD-Generalsekre-
tärin A. Nahles, SPD-Fachkonferenz, 17.10.2011]. Internationale Studien bescheinigen 
immer wieder eine überdurchschnittlich hohe Teilhabe am medizinischen Fortschritt. 
Trotzdem soll die Bürgerversicherung – so wird es zumindest versprochen – den Zugang 
zum medizinischen Fortschritt verbessern. Das klingt gut, aber letztlich ist das Gegen-
teil der Fall: Die Bürgerversicherung gefährdet den medizinischen Fortschritt. 

Für den medizinischen Fortschritt bedarf es verlässlicher Rahmenbedingungen, die 
Fortschritt durch Innovation ermöglichen. Dazu gehört auch das pluralistische Gesund-
heitssystem. Denn Innovationen entstehen fast ausschließlich im Wettbewerb – und die 
Dualität zwischen PKV und GKV generiert Wettbewerb.

Darüber hinaus erleichtert die Existenz der privatwirtschaftlichen PKV den Zugang zu 
Innovationen für alle. Denn Privatversicherte zahlen für viele medizinische Leistungen 
höhere Honorare und Preise. Zuletzt waren das über 11,1 Milliarden Euro Mehrumsatz 
jährlich. Dafür erhalten sie eine gute medizinische Versorgung. Sie stärken damit aber 
auch das Gesundheitssystem insgesamt. Denn mit einem Teil dieser Mehrumsätze kön-
nen Ärzte und Krankenhäuser in anspruchsvolle und moderne medizinische Infrastruk-
tur investieren. Davon profitieren alle: privat und gesetzlich Versicherte. 

In der Bürgerversicherung würde die Teilhabe am medizinischen Fortschritt restrik-
tiver. Ärzte und Krankenhäuser verlören im Zuge der Auflösung der PKV hohe Teile 
des Mehrumsatzes. Nach dem Vorbild der heutigen GKV würden Kriterien der Wirt-
schaftlichkeitskontrolle eine erheblich größere Rolle spielen. Auch die Funktion des 
Gemeinsamen Bundesausschusses bliebe erhalten. In der Konsequenz stände in der 
Bürgerversicherung im ambulanten Bereich die Anwendung neuer, innovativer Behand-
lungs- und Untersuchungsmethoden immer unter dem Genehmigungsvorbehalt dieses 
Gemeinsamen Bundesausschusses. 

Innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen herrschen dagegen in der PKV vor. Auch 
wenn die PKV nicht jede (Schein-)Innovation akzeptiert, wird in der PKV jede medizinisch 
notwendige Heilbehandlung stets und ohne Genehmigungsvorbehalt und Wartezeit 
gewährt. So gelangen Innovationen – auch zum Nutzen aller gesetzlich Versicherten 
– schnell und unbürokratisch in das Gesundheitssystem. Die PKV ist ein spezifisches 
„Einfallstor“ für Innovationen.

Das wäre in der Bürgerversicherung nicht mehr der Fall. Mit Auflösung der PKV würde das 
Gesamtklima im Gesundheitswesen innovationsfeindlicher. Eine Zerschlagung der PKV im 
Zuge der Bürgerversicherung würde dem Wettbewerb und der Wahlfreiheit im Gesund-
heitswesen schaden. Und die Dividende des Wettbewerbs sind Innovationen, ohne die die 
herausragende Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens nicht erhalten bliebe.

Das deutsche 
Gesundheitswesen 
gehört „zu den 
besten der Welt.“ 
A. Nahles, SPD
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18.  Die Bürgerversicherung trägt nichts zur Qualität in der  
Gesundheitsversorgung bei. 

Verknüpft wird die Bürgerversicherung immer häufiger mit Leistungs- und Qualitätsfra-
gen. Mit Hilfe der Bürgerversicherung ließe sich die Qualität der medizinischen Versor-
gung steigern, die integrierte ärztliche Versorgung fördern oder eine bessere ärztliche 
Versorgung in der Fläche sicherstellen [u.a. SPD (2011a), S. 8]. Das klingt zunächst 
einmal gut, führt aber in die Irre. 

Der Beitrag der Bürgerversicherung zur Qualität in der Gesundheitsversorgung ist 
schlicht null. Die von den Anhängern der Bürgerversicherung genannten Qualitäts- und 
Versorgungsziele sind an sich zu begrüßen. Sie müssen politisch diskutiert und vorange-
bracht werden. Qualitäts- und Versorgungsfragen beziehen sich allerdings ausschließ-
lich auf die Leistungsseite eines Krankenversicherungssystems. Mit dem Finanzierungs-
vorschlag der Bürgerversicherung stehen sie in keinem sachlichen Zusammenhang. 
Alle Qualitäts- und Leistungsfragen lassen sich grundsätzlich unabhängig von einer 
Bürgerversicherung auf den Weg bringen. Partiell ist das schon der Fall. Im (geplanten) 
Patientenschutzgesetz, Krankenhaushygienegesetz und im Versorgungsgesetz werden 
viele der aufgeworfenen Qualitäts- und Versorgungsfragen bereits berücksichtigt. 

19. Die Bürgerversicherung ist verfassungswidrig.

Alle Modelle einer Bürgerversicherung sind in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig. 
Sie sind zunächst einmal unvereinbar mit der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, 
insoweit sie einen Zugriff auf die eigentumsrechtlich geschützten Altersrückstellungen 
der Privatversicherten vorsehen (Artikel 14 Grundgesetz). Eine derartige entschädi-
gungslose Enteignung lässt das deutsche Grundgesetz nicht zu.

Die Modelle der Bürgerversicherung sind unvereinbar mit den Grundrechten der Versi-
cherten: Die Einbeziehung sämtlicher Privatversicherter in eine Pflichtmitgliedschaft der 
Bürgerversicherung bedeutet einen Eingriff in die grundrechtlich garantierte allgemeine 
Handlungsfreiheit (Artikel 2 Grundgesetz). Dieser Ein-
griff bedarf einer verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung. Hinreichende Rechtfertigungsgründe bestehen 
schon deshalb nicht, weil – demografiebedingt – die 
umlagefinanzierte Bürgerversicherung nicht geeignet 
wäre, die finanzielle Stabilität und Funktionsfähigkeit 
der GKV zu gewährleisten.

Die Modelle der Bürgerversicherung sind unverein-
bar mit den Grundrechten der Versicherungsunter-
nehmen. Die Tätigkeit eines PKV-Unternehmens ist 
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts durch das Grundrecht der Berufs-
freiheit geschützt (Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz). 
Dass die Verfechter der Bürgerversicherung der PKV 
das Neugeschäft mit den Krankenvollversicherungen 
untersagen wollen, bedeutet daher ein verfassungs-
widriges Berufsverbot.

Die Bürgerversicherung ist unvereinbar mit der 
Finanzverfassung. Die von Grünen, Linken und 
DGB geplante Beitragspflicht auf sämtliche 
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Einkommensarten sowie die bei den Linken vollständig abgeschaffte Beitragsbemes-
sungsgrenze verwischen die für die Finanzverfassung maßgebliche Unterscheidung 
zwischen einem Sozialversicherungsbeitrag und einer Steuer. Die Verbeitragung von Ein-
künften ohne Bemessungsgrenze wäre mit der Erfordernis des Äquivalenzprinzips nicht 
vereinbar. Das gilt auch, wenn sich die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze – wie 
im Vorschlag der SPD – nur auf die Arbeitgeberseite bezieht. Der Wert der in Anspruch 
genommenen Leistungen stünde nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zur 
Beitragshöhe. Letztlich ließe die Bürgerversicherung das Krankenversicherungssystem 
zum Steuersystem mutieren. Das wäre verfassungswidrig.

Fazit

Deutschland hat im internationalen Vergleich ein leistungsstarkes Gesundheitssystem 
mit einem sehr hohen medizinischen Standard [WIP (2013)]. Dank des dualen Systems 
aus Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung steht allen gesetzlich und privat 
Versicherten ein flächendeckendes Netz von Krankenhäusern, Haus-, Fach- und Zahn-
ärzten zur Verfügung. Die Wartezeiten für die Inanspruchnahme medizinischer Leistun-
gen sind im internationalen Vergleich bemerkenswert kurz. 

Trotz der Leistungsstärke steht das deutsche Gesundheitssystem vor großen Heraus-
forderungen. Auch in Zukunft soll eine gute medizinische Versorgung gewährleistet 
bleiben. Die absehbar steigenden Kosten des medizinischen Fortschritts und die wach-
senden Belastungen infolge der alternden Gesellschaft müssen bewältigt werden. Für 
diese Herausforderungen und Probleme hat die Bürgerversicherung keine Lösung. Für 
die stetig wachsenden Ausgaben der Krankenversicherung bietet sie keine Abhilfe, sie 
erhöht im Zuge der Anhebung oder Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze ledig-
lich die Beiträge und Belastungen. Die Überführung der Privaten Krankenversicherung 
(PKV) in das Regelwerk der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wäre die faktische 
Abschaffung der privatwirtschaftlichen Alternative zum sozialstaatlichen Versiche-
rungsschutz. Das Ergebnis wäre eine große, allumfassende Einheitsversicherung, in 
der letztlich allein der Staat darüber entscheidet, wie hoch der Beitrag ist und welche 
Gesundheitsleistungen dem Einzelnen bewilligt werden oder nicht.

Allen sollten die Stärken des deutschen Gesundheitssystems bewusst sein. Die Dualität 
aus GKV und PKV ist ein Wesensmerkmal unseres Gesundheitssystems. Die Forde-
rung nach einer Bürgerversicherung mit einem einheitlichen Ordnungsrahmen dient in 
keinem Fall einer besseren Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens. Die Problem-
lösungskompetenz der Bürgerversicherung ist gleich null. Die Forderung nach einer 
Bürgerversicherung stellt in erster Linie eine parteipolitisch motivierte Einheits- und 
Neiddebatte zu Lasten der Privatversicherten dar. Sachargumente zählen nicht. Das 
ist bedauerlich, gerade weil wir unsere politische Energie lieber darauf konzentrieren 
sollten, uns mit den tatsächlichen Zukunftsherausforderungen des Gesundheitswesens 
auseinanderzusetzen. Das Gesundheitswesen ist zu wichtig, um es zum Experimentier-
feld von sachfremden und ideologischen Weichenstellungen zu machen.
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